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Dritte haben kein Recht auf Einsichtnahme

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer

außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen

Hausstand unterhält und auch am Ort der Tätigkeitsstätte wohnt.

Der eigene Hausstand setzt dabei das Innehaben einer Wohnung

sowie eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung

voraus.

Wenn ein erwachsenes Kind bei Aufnahme der (ersten)

Berufstätigkeit am Beschäftigungsort eine kleine Wohnung hat, aber

am Wochenende noch in seinem „Kinderzimmer“ wohnt, hat der

BFH schon mehrfach klargestellt, dass dann vermutete wird, dass der

elterliche Haushalt kein eigener Hausstand des Kindes ist.

Die Folge: Werbungkosten für die doppelte Haushaltsführung

können nicht berücksichtigt werden. Nach einer Entscheidung des FG

Münster (Urteil vom 7.10.2020, Az: 13 K 1756/18 E) gilt dies selbst

dann, wenn das Kind sich an den Haushaltskosten finanziell beteiligt.

Auch dann nimmt die Rechtsprechung noch an, dass die Führung des

Haushalts nicht maßgeblich von dem Kind mitbestimmt wird.

Bei älteren, wirtschaftlich selbständigen, berufstätigen Kindern, die

mit ihren Eltern in einem gemeinsamen Haushalt leben, gilt

hingegen das Gegenteil. Hier ist zu vermuten, dass sie die

Haushaltsführung maßgeblich mitbestimmen, so dass ihnen dieser

Hausstand als „eigener” zugerechnet werden kann.

Wohlgemerkt ist das Alter des Kindes jedoch nur ein Indiz. Soll daher

auch bei jüngeren berufstätigen Kindern die doppelte

Haushaltsführung mindernd wirken, muss deren maßgebliche

Mitbestimmung dargelegt werden können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Andreas Fiedler Steuerberater

Trieber Weg 6a , 96272 Hochstadt am Main

Telefon: +49 9574 654310 | Telefax: +49 9574 6543123

www.fiedler-steuerberater.de

info@fiedler-steuerberater.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.5.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.5. für den Eingang der

Zahlung.

17.5.

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.5. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Mai 2021

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Mai ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.5.2021.

Bürger-Identifikationsnummer: Kommt

Nach dem Bundestag hat am 05.03.2021 auch der Bundesrat der

Einführung einer individuellen Identifikationsnummer für Bürger im

Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung zugestimmt. Das so

genannte Registermodernisierungsgesetz kann daher nun dem

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und anschließend

verkündet werden.

Die Bürger-Identifikationsnummer dient der Umsetzung des

Onlinezugangsgesetzes für Serviceleistungen von Bund und Ländern.

Bürger sollen beim Kontakt mit der Verwaltung nicht immer wieder

die gleichen Daten angeben müssen, obwohl diese bei einer anderen

Stelle in der Verwaltung bereits bekannt sind.

Bisher dienen bei Behördenleistungen Name, Geburtsdatum und

Adresse zur Identifizierung des Betroffenen – was in der Praxis

manchmal fehleranfällig oder auch aufwändig war, etwa wenn

Betroffene ihre Geburtsurkunde vorlegen mussten. Die Verwendung

der bereits an die Bürger ausgegebenen individuellen

Steuer-Identifikationsnummer soll den Datenaustausch künftig

eindeutiger und anwenderfreundlicher gestalten.

Das Gesetz regelt zudem die Bedingungen für den Datenaustausch

konkreter: Dieser ist nur auf gesetzlicher Grundlage beziehungsweise

mit Zustimmung des Einzelnen möglich. Mehr Transparenz soll ein

so genanntes Datencockpit schaffen: Zukünftig können Bürger

nachsehen, welche Behörde welche Daten zu welchem Zweck

verarbeitet hat.

Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten kann das Gesetz

im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll überwiegend am

Tag darauf in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 05.03.2021

Steuerakten: Dritte haben kein Recht auf

Einsichtnahme

Ein Dritter hat auch dann kein Recht auf Einsichtnahme in die

Steuerakten eines Steuerpflichtigen, wenn gegen den

Steuerpflichtigen der Verdacht des Betrugs zum Nachteil des die

Akteneinsicht Begehrenden besteht. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Baden-Württemberg entschieden. Die Revision wurde zugelassen.

Die Klägerin, Mitglied eines Bankenkonsortiums, unterhielt

Geschäftsbeziehungen mit einer GmbH. Deren

Gesellschafter-Geschäftsführer hatte sich im Jahr 2008 für

Verbindlichkeiten der GmbH selbstschuldnerisch verbürgt. 2009

wurde auf Antrag der GmbH über deren Vermögen das

Insolvenzverfahren eröffnet und der Gesellschafter-Geschäftsführer

aus der Bürgschaft in Anspruch genommen. Es folgten

Vergleichsverhandlungen zwischen der Klägerin und dem

Gesellschafter-Geschäftsführer. Dieser legte der Klägerin zum

30.06.2009 eine Vermögensübersicht vor und versicherte

eidesstattlich deren Richtig und Vollständigkeit. Diese führte zu

einem Vergleich.
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2015 erstattete die Klägerin bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige

gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer wegen Verdachts des

Betrugs. Die Klägerin erlangte aus den Ermittlungsakten Kenntnis

über eine Selbstanzeige des Gesellschafter-Geschäftsführers und ein

beim beklagten Finanzamt geführtes steuerstrafrechtliches

Ermittlungsverfahren. Daraufhin beantragte sie Einsicht in die bei der

Straf- und Bußgeldsachenstelle des beklagten Finanzamts geführten

Ermittlungsakten und Auskunft zu Schweizer Konten des

Gesellschafter-Geschäftsführers. Das beklagte Finanzamt gewährte

unter Bezugnahme auf das Steuergeheimnis keine Akteneinsicht. Es

erteilte keine Auskünfte.

Das FG Baden-Württemberg wies die Klage auf Akteneinsicht ab. § 30

der Abgabenordnung (AO) regle das Steuergeheimnis und

abschließend die Voraussetzungen für eine Offenbarung oder

Verwertung geschützter Daten. Das beklagte Finanzamt sei nicht nach

§ 30 Absatz 4 AO zur Offenbarung seiner Kenntnisse befugt. Diese

seien nicht "in einem Verfahren wegen einer Steuerstraftat oder

Steuerordnungswidrigkeit erlangt worden", sondern vor dessen

Einleitung aufgrund der Selbstanzeige des

Gesellschafter-Geschäftsführers. Diese Mitteilung von Tatsachen sei

nicht freiwillig erfolgt. Hierzu sei der Gesellschafter-Geschäftsführer

nach den Vorschriften der AO verpflichtet gewesen. Mit seiner

Selbstanzeige habe er nicht zugleich eine allgemeine Straftat

offenbart.

Allein die Erkenntnis über (weitere) Einkünfte reiche für die Annahme

eines Betrugs zulasten der Klägerin nicht aus. Die von der Klägerin

begehrte Mitteilung werde auch nicht zur Verfolgung eines

Verbrechens benötigt. Ein Betrug sei kein Verbrechenstatbestand mit

mindestens einjähriger Freiheitsstrafe. Dieser sei eine

Wirtschaftsstraftat. Daher bestehe eine Offenbarungsbefugnis des

beklagten Finanzamts nur, wenn sich die Straftat gegen die

gesamtwirtschaftliche Ordnung richten würde. Solch gravierende

Auswirkungen habe das Vorgehen des

Gesellschafter-Geschäftsführers jedoch nicht. Dessen Vorgehen sei

auch nicht geeignet, das Vertrauen in die Redlichkeit des

geschäftlichen Verkehrs erheblich zu erschüttern.

Gehe es im Streitfall der Klägerin letztendlich um die zivilrechtliche

Rechtsverfolgung (die Klägerin möchte Schadenersatzansprüche

gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer geltend machen), bestehe

auch kein "zwingendes öffentliches Interesse" an der Offenbarung der

Vermögenssituation des Gesellschafter-Geschäftsführers durch das

beklagte Finanzamt.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 25.11.2020, 4 K

1065/19

Akteneinsicht während der Pandemie: Durch

Übersendung der Akten in die Kanzleiräume

Auch nach der Neufassung des § 78 Absatz 3 Satz 1

Finanzgerichtsordnung (FGO) ist im Einzelfall eine Übersendung der

Akten in die Kanzleiräume eines Prozessbevollmächtigten nicht

ausgeschlossen. Die Möglichkeit der Akteneinsicht auch zu

Pandemiezeiten ist durch Übersendung der Akten in die

Kanzleiräume zu realisieren. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Hamburg klargestellt.

Nach § 78 Absatz 1 Satz 1 FGO können die Beteiligten die

Gerichtsakte und die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen. Nach

Absatz 3 der Vorschrift wird Akteneinsicht in die in Papierform

geführten Akten grundsätzlich durch Einsichtnahme in die Akten in

den Diensträumen des Gerichts, anderer Gerichte oder Behörden

gewährt. Allerdings kann in Ausnahmefällen der Anspruch auf

rechtliches Gehör und Waffengleichheit auch einen Anspruch auf

Akteneinsicht in den Kanzleiräumen des Prozessbevollmächtigten

begründen, über den im Rahmen einer Ermessensentscheidung zu

befinden ist (Bundesfinanzhof, Beschluss vom 13.06.2020, VIII B

149/19).

Das FG Hamburg hat nun vor dem Hintergrund des

Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit der Pandemie einen

derartigen Ausnahmefall anerkannt. Der Prozessbevollmächtigte

könne auch nicht mit dem Hinweis auf das Ende der Pandemie

vertröstet werden, weil dieser Zeitpunkt ungewiss sei. Da auch in

Zeiten der Pandemie die Gerichte ihrer verfassungsrechtlichen

Aufgabe der effektiven Rechtsschutzgewährleistung gerecht werden

müssten, sei die Akteneinsicht durch Übersendung der Akten in die

Kanzleiräume zu gewähren.

Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 01.02.2021, 4 K 136/20,

rechtskräftig
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Unternehmer

Steuerliche Forschungsförderung: Antrag auf

Forschungszulage jetzt möglich

Seit dem 01.04.2021 können forschende Unternehmen in

Deutschland beim Finanzamt einen Antrag auf Forschungszulage

stellen. Die Zulage können sie selbst über das Portal "Mein ELSTER"

beziehungsweise über den Steuerberater beantragen. Dies teilt der

Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit.

Wer von der Forschungszulage profitieren möchte, müsse zunächst

eine Bescheinigung darüber vorlegen, dass das Unternehmen ein

förderfähiges Forschungsvorhaben im Sinne des

Forschungszulagengesetzes durchführt. Diese Bescheinigung erhielten

die Unternehmen bei der so genannten Bescheinigungsstelle

Forschungszulage – mittels eines vollständig digitalisierten Verfahrens

über deren Website.

Forschende Unternehmen haben laut DIHK einen Anspruch auf eine

Zulage in Höhe von 25 Prozent ihrer Lohnkosten für die Mitarbeiter,

die mit dem jeweiligen Forschungsvorhaben betraut sind. Auch die

Auftragsforschung werde gefördert – und zwar mit 25 Prozent

bezogen auf 60 Prozent der Auftragssumme. Gerade kleinere

Unternehmen und solche ohne eigene Forschungsabteilung sollten

dadurch einen Anreiz zum Einstieg in Forschung und Entwicklung

(FuE) erhalten. Maximal könnten Kosten in Höhe von zwei Millionen

Euro angegeben werden – mit einer maximalen Forschungszulage von

500.000 Euro jährlich. Für die Zeit vom 01.07.2020 bis zum

30.06.2026 betrage die maximale Bemessungsgrundlage sogar vier

Millionen Euro jährlich, wodurch ein Steuerbonus von bis zu einer

Million Euro pro Jahr möglich sei.

Zwar müssten dem Finanzamt bei der Beantragung der

Forschungszulage keine Belege beigefügt werden, so der DIHK weiter.

Es sei aber mit Blick auf mögliche Betriebsprüfungen sehr ratsam,

aufgewendete Stunden für eingereichte FuE-Vorhaben zu

dokumentieren. Für die Dokumentation der förderfähigen

Personalkosten habe das Bundesfinanzministerium einen

Muster-Stundenzettel veröffentlicht. Dort finde sich auch eine

ausführliche FAQ-Liste mit hilfreichen Antworten. Dazu zähle zum

Beispiel der Hinweis, dass im Antrag beim Finanzamt das jeweilige

Forschungsvorhaben so bezeichnet sein sollte, wie beim Antrag bei

der Bescheinigungsstelle. Dies mache es der Finanzverwaltung

leichter, die ihr übermittelten Daten zuzuordnen.

Die Forschungszulage werde nicht gesondert ausgezahlt, sondern

mit der nächsten Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer

verrechnet. Daher sei es hilfreich, den Antrag auf Forschungszulage

möglichst zeitnah und idealerweise vor der Abgabe der

Steuererklärung zu stellen. Ergebe die Steuerklärung einen Verlust,

werde die Forschungszulage ausgezahlt. Das dürfte nach

Einschätzung des DIHK nicht zuletzt für forschungsaffine Start-ups

oder Unternehmen von Interesse sein.

Die steuerliche Forschungsförderung stelle einen wichtigen Baustein

in der Innovationsförderung in Deutschland dar – in Ergänzung zur

bewährten Projektförderung, betont der DIHK. Deshalb greife die

Forschungszulage auch nur, wenn die Personalkosten eines

Forschungsvorhabens nicht im Rahmen anderer Förderungen

unterstützt werden. Es sollte deshalb – gegebenenfalls gemeinsam

mit dem Steuerberater – geklärt werden, dass sich keine

Doppelförderung ergibt.

Deutscher Industrie- und Handelskammertag, PM vom 08.04.2021

Elektronische Übermittlung einer E-Bilanz kann

unzumutbar sein

Die Erstellung und die Übermittlung einer Bilanz in elektronischer

Form sind für Kleinstbetriebe wirtschaftlich unzumutbar, wenn

hierdurch ein erheblicher finanzieller Aufwand verursacht wird. Dies

hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin ist eine GmbH, die Dienstleistungen in verschiedenen

Bereichen erbringt. Einen Steuerberater nimmt sie für die Erfüllung

ihrer steuerlichen Pflichten nicht in Anspruch. Für das Jahr 2015

übermittelte die Klägerin ihre Bilanz nebst Gewinn- und

Verlustrechnung elektronisch an das Finanzamt und verwendete

hierfür ein Computerprogramm, das vom Bundesanzeiger Verlag

angeboten wird. Ihr Umsatz betrug für dieses Jahr circa 70.000 Euro

und der Gewinn circa 300 Euro.
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Für 2016 beantragte die Klägerin beim Finanzamt die Befreiung von

der elektronischen Übermittlungspflicht und führte zur Begründung

aus, dass die von ihr für die laufende Buchführung angeschaffte

Buchhaltungssoftware nicht mit den Vorgaben der Finanzverwaltung

für die elektronische Erstellung und Übermittlung einer Bilanz

kompatibel sei. Die Inanspruchnahme eines Steuerberaters zur

Erstellung der E-Bilanz würde jährlich mehr als 2.000 Euro kosten. Die

Umstellung der Software würde jährliche Mehrkosten von 267 Euro

sowie einen jährlichen Arbeitsmehraufwand von 60 Stunden

verursachen. Für die Erstellung der elektronischen Bilanz für 2015

habe der Geschäftsführer insgesamt vier Arbeitstage benötigt. Das

Finanzamt lehnte den Antrag ab und führte im Wesentlichen die

Vorteile der Finanzverwaltung an, die sich aus der automatisierten

Überprüfung der E-Bilanz ergäben.

Die Klage hatte Erfolg. Die Klägerin habe einen Anspruch darauf, dass

das Finanzamt auf eine elektronische Übermittlung der Bilanz

verzichtet, so das FG. Denn dies sei für sie wirtschaftlich unzumutbar

im Sinne der Härtefallregelung (§ 5b Absatz 2 Satz 2

Einkommensteuergesetz – EStG – in Verbindung mit § 150 Absatz 8

Abgabenordnung). Die Klägerin habe keinen Steuerberater und

verfüge selbst nicht über die erforderliche technische Ausstattung.

Das von ihr im Jahr 2010 für die laufende Buchführung angeschaffte

Computerprogramm generiere zwar einen zum Ausdruck bestimmten

Jahresabschluss sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung. Es verfüge

aber nicht über den für die nach § 5b EStG zur elektronischen

Datenübermittlung erforderlichen Standard.

Die Schaffung der technischen Möglichkeiten wäre für die Klägerin

nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich.

Dies gelte sowohl für die Beauftragung eines Steuerberaters als auch

für die Anschaffung eines neuen Buchführungsprogramms zuzüglich

des eigenen Zeitaufwands des Geschäftsführers. Dabei sei zu

berücksichtigen, dass die Klägerin angesichts ihrer Umsatz- und

Gewinnzahlen als Kleinstbetrieb anzusehen sei, der vom Gesetzgeber

mit der Härtefallregelung geschützt werden solle. Diese Regelung sei

großzügig in dem Sinne auszulegen, dass wirtschaftliche

Zumutbarkeit nicht mit wirtschaftlicher Leistbarkeit gleichzusetzen

sei.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 28.01.2021, 5 K 436/20 AO

Grundstückskaufvertrag zwischen Gesellschaft und

Gesellschafter: Bemessungsgrundlage für die

Grunderwerbsteuer

Bloße Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Gegenleistung, die

behoben werden können, reichen nicht aus, um nach § 8 Absatz 2

Satz 1 Nr. 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) den Wert der

Gegenleistung nach § 8 Absatz 1 GrEStG durch den Grundstückswert

zu ersetzen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg im

zweiten Rechtsgang zur Frage der Bemessungsgrundlage für die

Grunderwerbsteuer bei einem Grundstückskaufvertrag zwischen

einer Gesellschaft und einem Gesellschafter entschieden.

Die Kläger sind einer Planungs-GbR (P-GbR) beigetreten, die kurz

zuvor ein unbebautes Grundstück erworben hatte. Durch notariellen

Änderungsvertrag sind sie Gesamthandseigentümer des Grundstücks

geworden. Nach Erteilung der Baugenehmigung haben die

Gesellschafter eine W-GbR zur gemeinschaftlichen Bebauung

gegründet. Vier Monate später hat die W-GbR in einer

zusammengefassten Notarurkunde Miteigentumsanteile am

Grundstück auf die Gesellschafter übertragen, diesen bestimmte

Wohnungen zugewiesen und die Miteigentumsanteile mit dem

Sondereigentum an der jeweiligen Wohnung verbunden. Das

Finanzamt berücksichtigte als Bemessungsgrundlage für die

Grunderwerbsteuer den Grundbesitzwert, der nach dem

Verkehrswert geschätzt sei und sich aus den kalkulierten Baukosten

ergebe.

Auf die Zurückweisung des Bundesfinanzhofs (II R 28/15) hat das FG

entschieden, dass sich die Bemessungsgrundlage für die

Grunderwerbsteuer nach dem Wert der Gegenleistung gemäß § 8

Absatz 1 GrEStG richte, wenn der Erwerb des Gesellschafters nicht zu

Rechtsänderungen der Gesellschafterstellung führe. Entgegen der

Auffassung des Beklagten sei eine Gegenleistung vorhanden und die

Ermittlung der Höhe auch möglich. Mit Gründung der W-GbR sei die

P-GbR, zu der auch die Kläger gehörten, in alle bestehenden

Aufträge und Verträge eingetreten. Die Gesellschafter hätten somit

die anteiligen Verbindlichkeiten übernommen, um die

Eigentumswohnung erwerben zu können. Als Gegenleistung sei

somit gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 1 GrEStG der Grundstückskaufpreis

einschließlich der vom Käufer übernommenen anteiligen

Verbindlichen anzusetzen.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 05.12.2019, 12 K

4223/10
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Postbank-Übernahme: Klagen ehemaliger

Postbankaktionäre gegen Deutsche Bank erfolglos

Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat eine Entscheidung in zwei bei

ihm anhängigen Sachen zur Postbankübernahme durch die Deutsche

Bank verkündet und dabei die Klagen ehemaliger Postbankaktionäre

gegen die Deutsche Bank in vollem Umfang abgewiesen.

Die Kläger sind weitaus überwiegend ehemalige Aktionäre der

Postbank, die das freiwillige Übernahmeangebot der Deutschen Bank

vom 07.10.2010 in Bezug auf die Aktien zum Preis von 25 Euro je

Aktie angenommen haben. Sie verlangen die Zahlung des

Differenzpreises zwischen diesem Betrag und dem Betrag, der nach

ihrer Ansicht zu einem früheren Zeitpunkt – als der Kurs der

Postbankaktie noch deutlich höher war – zu zahlen gewesen wäre. Die

Deutsche Bank habe bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein

Übernahmeangebot machen müssen, weil sie schon vor Oktober

2010 die Kontrolle erlangt habe.

Das OLG hat zur Begründung seiner Entscheidungen ausgeführt, dass

unter Würdigung der vorgelegten vertraglichen Vereinbarungen und

der Erkenntnisse aus der durchgeführten umfassenden

Beweisaufnahme nicht von einem bereits vor dem 07.10.2010

erfolgten Kontrollerwerb durch die Deutsche Bank ausgegangen

werden könne. Die Regelungen in den zugrunde liegenden Verträgen

seien nicht als kontrollbegründend zu werten und gingen nicht über

eine Beschreibung ohnehin bestehender vertraglicher Nebenpflichten

hinaus.

Auch für die Richtigkeit der Behauptung der Kläger, es habe über die

vorgelegten Verträge hinaus weitere informelle Absprachen gegeben,

habe die umfangreiche Beweisaufnahme keine hinreichenden

Anhaltspunkte erbracht. Die Behauptung der Kläger, die Deutsche

Bank und die Post hätten sich – ohne dies in den Verträgen zum

Ausdruck zu bringen – unter anderem über die Besetzung von

Vorstands- und Aufsichtsratsposten und über eine Kapitalerhöhung

bei der Postbank verständigt sowie darauf, dass das

Dividendenbezugsrecht schon der Beklagten zustehen sollte, sei nicht

erwiesen. Die Voraussetzungen eines früheren Kontrollerwerbs durch

die Deutsche Bank und eines daraus resultierenden

Schadenersatzanspruches unter dem Gesichtspunkt eines so

genannten acting in concert auf Grundlage des

Wertpapierübernahmegesetzes lägen somit nicht vor.

Hintergrund: Das OLG Köln hatte bereits 2012 die Berufung einer

einzelnen Anlegerin gegen ein die Klage abweisendes Urteil des

Landgerichts Köln zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hatte

diese Entscheidung mit Urteil vom 29.07.2014 aufgehoben und die

Sache zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen. Im Mittelpunkt

stand die Rechtsfrage, unter welchen Voraussetzungen die Annahme

eines so genannten acting in concert – darunter versteht man das

zurechnungsbegründende Zusammenwirken von Investoren auf

informeller Basis zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels –

gerechtfertigt ist.

Das OLG hat in der Folge die Beweisaufnahme fortgesetzt. In einem

weiteren, auf die gleichen Vorwürfe gestützten und von einer Reihe

weiterer Kläger betriebenen Verfahren hat zudem das Landgericht

Köln die Deutsche Bank zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt,

weil es die Voraussetzungen eines früheren Kontrollerwerbs als

gegeben ansah. Dagegen hat die Deutsche Bank Berufung eingelegt.

In beiden bei ihm anhängigen Verfahren hat das OLG sodann

nachfolgend eine umfassend erweiterte Beweisaufnahme

durchgeführt und dabei die Vorlage der zugrunde liegenden Verträge

angeordnet sowie eine Vielzahl weiterer Zeugen aus dem Bereich des

Vorstands und Aufsichtsrats der Post, der Postbank und der

Deutschen Bank, aber auch von Beratungsunternehmen und an der

Transaktion beteiligter Rechtsanwälte geladen, die sich indes

teilweise – nach Auffassung des OLG zulässigerweise – auf ein

Zeugnisverweigerungsrecht berufen haben.

Das OLG hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache die

Revision zugelassen.

Oberlandesgericht Köln, Urteile vom 16.12.2020, 13 U 166/11 und 13

U 231/17, nicht rechtskräftig
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Wird ein Nachteil per Zahlung ausgeglichen, so ist

das kein Kapitalvermögen

Kauft ein Mann eine Eigentumswohnung, die von einer

Aktiengesellschaft (AG) vermittelt und finanziert worden ist, und

stellt sich Jahre später heraus, dass der Käufer von der AG im

Zusammenhang mit dem Erwerb und der Finanzierung falsch beraten

worden ist, so muss er eine – über den zivilrechtlichen Weg erstrittene

– Zahlung (hier ging es um 33.000 € durch entgangene Erträge aus

der Verzinsung eines Bausparguthabens und der Sondertilgungen)

nicht als Kapitalvermögen versteuern. Denn es handele sich nicht um

Erträge, die aufgrund der Rückzahlung oder für die Überlassung von

Kapitalvermögen zugesagt oder geleistet worden sind.

Weil es dem Mann nicht um die Fortsetzung des Bausparvertrags

gegangen sei, sondern um den Ausgleich des Nachteils, der dadurch

entstanden sei, dass er die zur Tilgung aufgewendeten Gelder nicht

gewinnbringend habe anlegen können, handele es sich nicht um

steuerpflichtige Kapitalerträge.

FG Münster, 2 K 2866/18 vom 15.12.2020

Eröffnung des Insolvenzverfahrens: Steuerlicher

Wertverlust von Aktien

Erlischt das Mitgliedschaftsrecht des Aktionärs einer inländischen

Aktiengesellschaft (AG), weil diese infolge einer Insolvenz aufgelöst,

abgewickelt und im Register gelöscht wird, entsteht dem Aktionär ein

steuerbarer Verlust, wenn er seine Einlage ganz oder teilweise nicht

zurückerhält. Werden solche Aktien schon vor der Löschung der AG

im Register durch die depotführende Bank aus dem Depot des

Aktionärs ausgebucht, entsteht der Verlust bereits im Zeitpunkt der

Ausbuchung. Von einer Verlustentstehung kann aber nicht bereits zu

einem Zeitpunkt ausgegangen werden, zu dem mit einer Auskehrung

von Vermögen im Rahmen der Schlussverteilung des Vermögens der

AG objektiv nicht mehr rechnen ist oder die Notierung der Aktien an

der Börse eingestellt oder deren Börsenzulassung widerrufen wird.

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger und Revisionskläger hatte 2009 Aktien an einer

börsennotierten inländischen AG erworben, die in einem Depot

verwahrt wurden. Er war an der AG zu weniger als einem Prozent

beteiligt. Die Aktien waren Bestandteil seines steuerlichen

Privatvermögens. Über das Vermögen der AG wurde 2012 das

Insolvenzverfahren eröffnet. Die Aktien wurden zum 31.12.2013 im

Depot des Klägers noch mit einem Stückpreis ausgewiesen. Er wollte

im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr 2013

einen Totalverlust aus dem Investment mit

Aktienveräußerungsgewinnen verrechnen, die er im Streitjahr erzielt

hatte. Finanzamt und Finanzgericht lehnten die begehrte

Verrechnung ab.

Der BFH stimmte dem im Ergebnis zu und wies die Revision des

Klägers als unbegründet zurück. Er entschied, § 20 Absatz 2 Satz 1

Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) und § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG

in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung enthielten eine

planwidrige Lücke, da das Gesetz weder für den Fall des rechtlichen

Untergangs inländischer Aktien aufgrund einer insolvenzbedingten

Löschung noch für deren Ausbuchung aus dem Depot durch die

depotführende Bank einen Realisationstatbestand vorsehe. Auf diese

Vorgänge sei der Veräußerungstatbestand gemäß § 20 Absatz 2 Satz

1 Nr. 1 EStG entsprechend anzuwenden. Ein steuerbarer Verlust

entstehe für den Aktionär aber erst, wenn er aufgrund des

rechtlichen Untergangs seines Mitgliedschaftsrechts oder der

Ausbuchung der Aktien aus dem Depot einen endgültigen

Rechtsverlust erleide. Im Streitjahr 2013 habe der Kläger zwar einen

Wertverlust hinnehmen müssen. Dieser habe aber weder den

Bestand seines Mitgliedschaftsrechts berührt noch seien die Aktien

aus dem Depot des Klägers ausgebucht worden.

Die Entscheidung hat laut BFH Bedeutung für Aktien, die nach dem

31.12.2008 erworben worden sind und bei denen der Untergang des

Mitgliedschaftsrechts oder die Depotausbuchung in den

Veranlagungszeiträumen von 2009 bis einschließlich 2019

stattfindet. Für Veranlagungszeiträumen ab 2020 habe der

Gesetzgeber in § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG geregelt, dass Verluste

aufgrund einer Ausbuchung wertloser Aktien und eines sonstigen

Ausfalls von Aktien steuerbar sind und einer eigenständigen

Verlustverrechnungsbeschränkung unterliegen. Da die vorherige

gesetzliche Lücke geschlossen wurde, bedürfe es einer

entsprechenden Anwendung des Veräußerungstatbestands aufgrund

des rechtlichen Untergangs des Mitgliedschaftsrechts und bei einer

Depotausbuchung ab dem Veranlagungszeitraum 2020 nicht mehr.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 17.11.2020, VIII R 20/18
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Berliner Mietendeckel ist nichtig

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat den so genannten

Berliner Mietendeckel gekippt. Das umstrittene Gesetz zur

Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) sei

mit dem Grundgesetz nicht vereinbar und deshalb nichtig.

Regelungen zur Miethöhe für frei finanzierten Wohnraum, der auf

dem freien Wohnungsmarkt angeboten werden kann (ungebundener

Wohnraum), fielen in die konkurrierende

Gesetzgebungszuständigkeit, erläutert das BVerfG. Die Länder seien

danach nur zur Gesetzgebung befugt, solange und soweit der Bund

von seiner Gesetzgebungskompetenz keinen abschließenden

Gebrauch gemacht habe (Artikel 70, 72 Absatz 1 Grundgesetz – GG).

Da der Bundesgesetzgeber das Mietpreisrecht in den §§ 556 bis 561

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) abschließend geregelt hat, sei

aufgrund der Sperrwirkung des Bundesrechts für die

Gesetzgebungsbefugnis der Länder kein Raum. Da das MietenWoG

Bln im Kern ebenfalls die Miethöhe für ungebundenen Wohnraum

regelt, sei es insgesamt nichtig.

Hintergrund: Das MietenWoG Bln war im Februar 2020 in Kraft

getreten. Der Berliner Mietendeckel besteht im Wesentlichen aus drei

Regelungskomplexen: einem Mietenstopp, der eine Miete verbietet,

die die am 18.06.2019 (Stichtag) wirksam vereinbarte Miete

überschreitet, einer grundsätzlichen lageunabhängigen

Mietobergrenze bei Wiedervermietungen sowie einem gesetzlichen

Verbot überhöhter Mieten. Auf Neubauten, die ab dem 01.01.2014

erstmalig bezugsfertig wurden, fanden die Vorschriften des

MietenWoG Bln keine Anwendung.

Bundestagsabgeordnete der Fraktionen von CDU/CSU und FDP

hatten das von Anfang an umstrittene Gesetz im Verfahren der

abstrakten Normenkontrolle angegriffen. Außerdem hatte sich das

BVerfG mit zwei Richtervorlagen (2 BvL 4/20 und 2 BvL 5/20) zu

befassen.

Mit den §§ 556 bis 561 BGB habe der Bundesgesetzgeber von der

konkurrierenden Zuständigkeit für das Mietpreisrecht als Teil des

bürgerlichen Rechts abschließend Gebrauch gemacht, führt das

BVerfG aus. Schon Regelungsintensität und -dichte der

bundesgesetzlichen Vorschriften legten nahe, dass es sich bei den §§

556 ff. BGB um eine umfassende und abschließende Regelung

handelt.

Die §§ 556 ff. BGB enthielten zudem keine Regelungsvorbehalte,

Öffnungsklauseln oder Ermächtigungsvorschriften, die den Ländern

den Erlass eigener oder abweichender mietpreisrechtlicher

Vorschriften ermöglichen würden. Das ausdifferenzierte

Regelungssystem und der Zusammenhang mit dem

Kündigungsschutzrecht machten vielmehr deutlich, dass der

Bundesgesetzgeber eine abschließende Regelung treffen wollte.

Spätestens mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 21.04.2015,

mit dem eine Mietpreisbremse erstmals in das BGB aufgenommen

worden sei, habe der Bund die Bemessung der höchstens zulässigen

Miete für ungebundenen Wohnraum abschließend geregelt. In den

vergangenen sechs Jahren habe er mit den vier genannten, teils

umfangreichen Gesetzen auf die sich verschärfende

Wohnungssituation in den Ballungsgebieten reagiert und versucht,

mit detaillierten Regelungen einen Ausgleich zwischen den

grundrechtlich geschützten Interessen der Vermieter und der Mieter

zu gewährleisten und hierdurch die Mietpreisentwicklung in

angespannten Wohnungsmärkten zu dämpfen.

Da der Bundesgesetzgeber von seiner konkurrierenden Kompetenz

jedenfalls im Hinblick auf die Festlegung der höchstzulässigen Miete

bei ungebundenem Wohnraum abschließend Gebrauch gemacht

hat, seien die Länder von Regelungen der Miethöhe in diesem

Bereich ausgeschlossen, unterstreicht das BVerfG.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 25.03.2021, 2 BvF 1/20, 2

BvL 5/20 und 2 BvL 4/20

Eigentümerversammlung zu Corona-Zeiten:

Ausschluss der Eigentümer führt zu Ungültigkeit

eines Beschlusses

Das Amtsgericht (AG) hat den Beschluss einer

Eigentümerversammlung für ungültig erklärt, weil den

Wohnungseigentümern bereits durch die Formulierung des

Einladungsschreibens die Teilnahme an der Versammlung verwehrt

worden sei. So seien die Eigentümer ausdrücklich aufgefordert

worden, nicht zu erscheinen.

Die Parteien sind Miteigentümer einer Wohnungseigentumsanlage.

Sie streiten um die Gültigkeit eines Beschlusses der

Eigentümerversammlung vom 21.07.2020 zur Änderung der

Hausordnung. Zu der betreffenden Eigentümerversammlung hatte

die Hausverwaltung am 19.06.2020 eingeladen.
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In dem Einladungsschreiben hieß es: "Wir laden zu mit den

beiliegenden Unterlagen ordnungsgemäß zu einer

Eigentümerversammlung ein, zu der sie aber bitte nicht erscheinen.

Sollten Eigentümer/innen erscheinen, wären wir zum sofortigen

Abbruch der Veranstaltung gezwungen". Der Einladung waren

Vollmachten für die Verwaltung zur Abstimmung beigefügt. Am

21.07.2020 fand die Eigentümerversammlung statt, auf der der

angefochtene Beschluss gefasst wurde.

Der Kläger meint, der Beschluss sei wegen Verstoßes gegen sein

Teilnahmerecht an der Eigentümerversammlung unwirksam. Eine

Diskussion über die Tagesordnungspunkte habe nicht stattgefunden.

Der Verwaltungsbeirat habe seine Pflicht gegenüber der

Wohnungseigentümergemeinschaft verletzt. Die Beklagte sah

dagegen keine Pflichtverletzung des Verwaltungsbeirates. Von der

Versammlung sei auch niemand ausgeschlossen, sondern lediglich ein

Hinweis erteilt worden, dass es eine Vollmachtsversammlung geben

sollte. Dies sei auch rechtmäßig. Es hätte dem Kläger freigestanden,

zur Eigentümerversammlung persönlich zu erscheinen. Dann wäre

diese nicht durchgeführt und die Hausordnung nicht geändert

worden.

Laut AG Hannover verstößt die Beschlussfassung gegen § 23 Absatz 1

des Wohnungseigentumsgesetzes. Danach seien Beschlüsse einer

Eigentümerversammlung nichtig, wenn sie in den Kernbereich des

Wohnungseigentums eingreifen. Zu diesem Kernbereich gehöre das

Recht der Wohnungseigentümer, an den Eigentümerversammlungen

teilzunehmen.

Bereits durch die Formulierung in dem Einladungsschreiben sei den

Wohnungseigentümern die Teilnahme verwehrt worden. So würden

die Eigentümer ausdrücklich aufgefordert, nicht zu erscheinen. Ein

Wahlrecht der Eigentümer, gleichwohl zu erscheinen, eröffne diese

Formulierung nicht. Darüber hinaus sei bereits an dieser Stelle

angekündigt worden, dass die Veranstaltung sofort abgebrochen

werden würde, wenn einzelne Eigentümer erscheinen.

In der Gesamtschau seien diese Formulierungen als ausdrückliches

Verbot zu verstehen, so das AG. Dies stelle eine Verletzung des

Kernbereichs der Rechte der Wohnungseigentümer dar. Den

Wohnungseigentümern sei lediglich ermöglicht worden, ihr

Stimmrecht durch die Erteilung einer Vollmacht mit Anweisungen

auszuüben, dabei könne eine Auseinandersetzung über die zu

beschließenden Änderungen und eine Diskussion hierüber nicht

stattfinden.

Die Auseinandersetzung und Diskussion sei wesentlicher Bestandteil

der Eigentümerversammlung im Rahmen der Willensbildung.

Amtsgericht Hannover, Entscheidung vom 07.01.2021, 480 C

8302/20, rechtskräftig

Modernisierungsmaßnahme: Eine Ankündigung 16

Monate im Voraus ist verfrüht

Kündigt ein Vermieter seinem Mieter eine geplante Modernisierung

"weit verfrüht" an, so ist dies rechtsmissbräuchlich. Der Vermieter

kann daraus keine Duldungsansprüche gegenüber dem Mieter

ableiten.

In dem konkreten Fall kündigte der Vermieter die Baumaßnahmen

16 Monate vor geplantem Beginn an. Dadurch, so das Landgericht

Berlin, "untergräbt der Vermieter nicht nur das an den Zugang der

Ankündigung geknüpfte und zeitlich befristete

Sonderkündigungsrecht des Mieters, sondern beschränke gleichzeitig

zu dessen Nachteil die Möglichkeiten zur erfolgreichen

Geltendmachung von Härtegründen".

Außerdem werde der Gesetzeszweck unterlaufen, dem Mieter durch

die Angabe des voraussichtlichen Beginns und der Dauer der

Maßnahmen sowie der zu erwartenden Mieterhöhung eine

hinreichend verlässliche Planungs- und Entscheidungsgrundlage für

den weiteren Verlauf des Mietverhältnisses zu verschaffen.

LG Berlin, 67 S 108/20

Der Vermieter muss den Untermieter nicht vorab

kennenlernen

Ein Vermieter hat keinen Anspruch darauf, dass er einen potenziellen

Untermieter seines Mieters persönlich kennenlernen darf. Es reiche

aus, wenn der Mieter ihm den Namen, das Geburtsdatum, den

Geburtsort und den Beruf des Untermieters nennt.

In dem konkreten Fall vor dem Landgericht Berlin war der Vermieter

zwar nicht strikt gegen eine Untervermietung; er wollte jedoch die

Kandidatin/den Kandidaten vor Erteilung der Genehmigung

persönlich kennenlernen – vergeblich. Die Auswahl des Untermieters

sei allein Sache des Mieters. Ein Vermieter dürfe nur widersprechen,

wenn dafür "in der Person des Untermieters ein wichtiger Grund

vorliegt" (was der Vermieter hier nicht vortragen konnte).

LG Berlin, 64 T 49/20
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Angestellte

Veräußerungserlös aus

Managementbeteiligungsprogramm ist kein

Arbeitslohn

Der aus einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung erzielte

Veräußerungserlös ist kein Arbeitslohn, wenn die Einräumung der

Beteiligungsmöglichkeit unabhängig von der Begründung oder

vertraglichen Weiterentwicklung des Arbeitsverhältnisses erfolgte

und durch private Mittel, ohne Finanzierungshilfen des Arbeitgebers,

erworben wurde. Der Umstand, dass das Investment zu

Vorzugskonditionen zur Verfügung gestellt wurde, führt nicht dazu,

dass es bei der Veräußerung zu einer durch das Arbeitsverhältnis

veranlassten Zuwendung kommt. Der Arbeitnehmer nutzt in diesem

Fall sein Kapital als eine vom Arbeitsverhältnis unabhängige und

eigenständige Erwerbsgrundlage zur Einkünfteerzielung. Die daraus

erzielten laufenden Erträge seien dann keine Einkünfte aus

nichtselbstständiger Arbeit, sondern solche aus Kapitalvermögen,

konstatiert das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg.

Der Kläger war als leitender Angestellte einer GmbH beschäftigt. Um

die GmbH in den nächsten Jahren auf einen Börsengang

vorzubereiten, wurde ein Managementbeteiligungsprogramm (MPP)

aufgelegt. Damit sollte aus den Managern, die das Unternehmen

führen, Mitunternehmer gemacht werden. Der Kläger beteiligte sich

im Jahr 2006, indem er als Kommanditist der Manager-KG beitrat und

hierfür ein privates Darlehen aufnahm. Hierdurch erwarb er mittelbar

auch Anteile an der E, einer Kapitalgesellschaft ausländischen Rechts,

an der er unter einem Prozent beteiligt war. Im Zuge des Börsengangs

veräußerte er seine Beteiligung an der E (Rückkauf der Anteile an der

E gegen Übertragung von Aktien). Das Finanzamt meint, dass der

Gewinn aus der Veräußerung der Beteiligung an der E in Form des

Tauschs gegen Aktien einen bei den Einnahmen des Klägers aus

nichtselbstständiger Arbeit zu berücksichtigenden geldwerten Vorteil

darstelle.

Der hiergegen gerichteten Klage gab das FG statt. Der Kläger habe mit

dem Veräußerungserlös aus seiner Managementbeteiligung keinen in

seinem Beschäftigungsverhältnis wurzelnden geldwerten Vorteil

erlangt, der zu Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit führe. Er

habe mit seiner Managementbeteiligung eine neben seinem

Arbeitsverhältnis bestehende eigenständige Sonderrechtsbeziehung

begründet, die eine unabhängige Erwerbsgrundlage darstelle.

Der Kläger habe im Jahr 2006 eine wirksame Beteiligung an der

Manager-KG und dadurch mittelbar auch an der E erworben, die ihm

in Höhe seines Anteils steuerlich zuzurechnen war. Ihm standen die

mit seinem Gesellschaftsanteil verbundenen wesentlichen

Gesellschaftsrechte zu. Der Kläger habe den Erfolg der Beteiligung

bei der Veräußerung in Höhe seines Bruchteils an den Anteilen auch

tatsächlich realisiert. Er habe nicht nur die Verbriefung einer

Gewinnchance auf den Exiterlös (ähnlich einem Optionsrecht),

sondern eine "echte" Beteiligung erworben.

Selbst wenn das Arbeitsverhältnis Grundlage dafür gewesen sein

sollte, dass der Kläger seine Anteile an der E zu einem Vorzugspreis,

also vergünstigt, erworben hätte, könnte daraus noch nichts für die

hier zu entscheidende Frage abgeleitet werden, ob auch der bei der

Veräußerung der Anteile erzielte Exiterlös seine Grundlage im

Beschäftigungsverhältnis gehabt und daher zu Arbeitslohn geführt

habe. Denn es gebe keinen Grundsatz, dass sämtliche Gewinne, die

durch an Arbeitnehmer verbilligt überlassene

Mitarbeiterbeteiligungen erwirtschaftet werden, in vollem Umfang

als Vorteile aus dem Dienstverhältnis zu qualifizieren wären.

Die Beteiligungsmöglichkeit sei dem Kläger unabhängig von der

Begründung oder vertraglichen Weiterentwicklung des

Arbeitsverhältnisses eingeräumt worden. Er sei schon vor 2006, dem

Jahr der Begründung des MPP, viele Jahre bei der GmbH beschäftigt

gewesen. Er habe ein Festgehalt und eine variable Vergütung in Form

einer Ziel-Tantieme und einer Ziel-Erfolgsbeteiligung erhalten. Die

Beteiligung habe er mit Mitteln seines Privatvermögens erworben

und hierfür private Darlehen aufgenommen, die vom Arbeitgeber

weder finanziert noch vorfinanziert worden seien. Der

Leistungsaustausch auf die Einräumung der Beteiligung sei damit auf

einen Anspruch gegen Geld und nicht gegen Arbeitskraft gerichtet

gewesen. Da den Führungskräften der GmbH die Beteiligung an dem

MPP zudem freigestellt gewesen sei und auch kein arbeitsvertraglich

geregelter Anspruch auf den Erwerb der Beteiligung oder einen

Exiterlös bestand, sei nicht ersichtlich, dass der erzielte

Veräußerungserlös als weitere Vergütung für die Arbeitsleistung des

Klägers gedacht gewesen sei.

Der Umstand, dass den Managern ein Investment angeboten wurde,

das von Anfang an auf eine im Vergleich zum Investor

überproportionale Gewinnsteigerung ausgelegt war, wäre im Jahr

der Anschaffung zu berücksichtigen gewesen. Daraus folge nicht,

dass auch der Veräußerungsgewinn zu einem geldwerten Vorteil

führte. Der Veräußerungserlös aus der Beteiligung des Klägers an der

E sei auch keiner anderen Einkunftsart zuzuordnen.
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Der Kläger sei innerhalb der letzten fünf Jahre nicht unmittelbar oder

mittelbar zu mindestens einem Prozent am Kapital der E beteiligt

gewesen. Da ihm lediglich ein Bruchteil der Anteile der Manager-KG

an der E in Höhe von 0, x Prozent zuzurechnen gewesen sei, greife §

17 Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) nicht. § 20 Absatz

2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 1 Nr. 1 EStG,

wonach zu den Einkünften aus Kapitalvermögen auch der Gewinn aus

der Veräußerung von Anteilen an einer GmbH (und damit auch an

einer Kapitalgesellschaft ausländischen Rechts) gehöre, sei gemäß §

52 Absatz 28 Satz 11 EStG erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung

von Anteilen anzuwenden, die nach dem 31.12.2008 erworben

worden sind. Da der Kläger seine Anteile bereits im Jahr 2006

erworben hat, seien diese Vorschriften auf den im Streitjahr 2007

erzielten Veräußerungsgewinn nicht anwendbar.

Schließlich lägen auch keine sonstigen Einkünfte aus privaten

Veräußerungsgeschäften nach § 22 Nr. 2 in Verbindung mit § 23

Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor. Denn diese Vorschrift setze voraus,

dass der Zeitraum zwischen der Anschaffung und der Veräußerung

von anderen Wirtschaftsgütern als Grundstücken (worunter auch die

Beteiligung an der E falle) nicht mehr als ein Jahr betrage. Da der

Kläger das Investment einschließlich des auf ihn entfallenden

Bruchteils an den Anteilen an der E außerhalb der Jahresfrist wieder

veräußert habe, sei der Veräußerungserlös des Klägers auch nach

diesen Vorschriften nicht steuerbar.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Gegen die Nichtzulassung der

Revision wurde Beschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt (VI B

49/20).

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 26.02.2020, 2 K

1774/17, nicht rechtskräftig

Tankgutscheine und Werbeeinnahmen statt

Arbeitslohn sind sozialversicherungspflichtiges

Arbeitsentgelt

Tankgutscheine über einen bestimmten Euro-Betrag und Einnahmen

aus der Vermietung von Werbeflächen auf privaten Pkws, die als neue

Gehaltsanteile an Stelle des Bruttoarbeitslohns erzielt werden, sind

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt und unterliegen der

Beitragspflicht. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden

und damit der Revision eines Rentenversicherungsträgers

stattgegeben.

Vereinbart ein Arbeitgeber mit der Belegschaft einen teilweisen

Lohnverzicht und gewährt im Gegenzug anstelle des Arbeitslohns

Gutscheine und zahlt Miete für Werbeflächen auf den Pkws der

Belegschaft, handele es sich dabei sozialversicherungsrechtlich um

Arbeitsentgelt. Dieses umfasse grundsätzlich alle im Zusammenhang

mit dem Arbeitsverhältnis stehenden geldwerten Vorteile, so das

BSG. Ein solcher Zusammenhang sei anzunehmen, wenn der

ursprüngliche Bruttoarbeitslohn rechnungsmäßig fortgeführt wird

und die Tankgutscheine und Werbeeinnahmen als "neue

Gehaltsanteile" angesehen werden. Demzufolge komme es nicht

darauf an, dass die Werbeeinnahmen auf eigenständigen

Mietverträgen mit der Belegschaft beruhen.

Die Beitragspflicht der Tankgutscheine sei im zugrunde liegenden

Fall auch nicht ausnahmsweise entfallen. Bei den Gutscheinen

handelte es sich laut BSG nicht um einen Sachbezug, weil sie auf

einen bestimmten Euro-Betrag lauteten und als Geldsurrogat

teilweise an die Stelle des wegen Verzichts ausgefallenen

Bruttoverdienstes getreten waren. Die steuerrechtliche

Bagatellgrenze von 44 Euro im Monat komme daher nicht zur

Anwendung.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 23.02.2021, B 12 R 21/18 R
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Familie und

Kinder

Infektionsschutzrechtliche Maßnahmen nicht durch

Familiengericht zu überprüfen

Nachdem das Familiengericht des Amtsgerichts (AG) in Weimar eine

Entscheidung zum so genannten Maskenzwang in Schulen

beziehungsweise sonstiger infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen

an Schulen getroffen und dieses eine breite mediale Aufmerksamkeit

nach sich gezogen hat, sind inzwischen mehr als 100 nahezu

gleichlautende Anträge beziehungsweise Anregungen beim

Familiengericht des AG Hannover unter Berufung auf die dortige

Entscheidung eingegangen.

Verfahren wegen Kindeswohlgefährdungen seien aufgrund dieser

Anregungen durch das Familiengericht jedoch nicht eingeleitet

worden, teilt das AG Hannover mit.

Nach Auffassung der Richter des Familiengerichts des AG Hannover

ist keine konkrete Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666

Bürgerliches Gesetzbuch ersichtlich, sodass das Gericht keine

Notwendigkeit für familiengerichtliche Maßnahmen zu erkennen

vermochte.

Unabhängig von der Frage, ob eine Zuständigkeit des Familiengerichts

überhaupt gegeben ist, seien jedenfalls keine hinreichenden

Anhaltspunkte für eine konkrete Kindeswohlgefährdung ersichtlich,

die familiengerichtliche Maßnahmen erforderlich machen könnte. Für

die Überprüfung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen sei das

Familiengericht nicht zuständig.

Amtsgericht Hannover, PM vom 15.04.2021

Kinder-Zuschlag auf Abfindung darf nicht

ausschließlich an steuerlichen Kinderfreibetrag

geknüpft werden

Sollen Eltern, die den Arbeitsplatz verlieren, laut einem Sozialplan

einen pauschalen Zuschlag auf die Abfindung wegen ihrer

unterhaltsberechtigten Kinder erhalten, so darf der Kinderzuschlag

nicht ausschließlich an den steuerlichen Kinderfreibetrag geknüpft

werden. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen unter

Verweis auf eine sonst mögliche Benachteiligung von Frauen

entschieden.

Nach der Regelung in einem Sozialplan sollten Arbeitnehmer pro

Kind eine um 5.000 Euro höhere Abfindung erhalten, wenn dieses

"auf der Lohnsteuerkarte eingetragen" war. Das Berufungsgericht hat

festgestellt, die Formulierung sei so zu verstehen, dass bei den Eltern

ein Kinderfreibetrag als Lohnsteuerabzugsmerkmal (ELStAM)

gespeichert sein müsse. Schon seit 2014 werden keine

Lohnsteuerkarten mehr verwendet; bis dahin sind Kinderfreibeträge

dort eingetragen worden.

Das LAG hat entschieden, dass die Sozialplan-Regelung unwirksam

ist, weil sie Frauen mittelbar benachteiligt. Bei allen Personen,

welche die Lohnsteuerklasse V gewählt haben, könne ein

Kinderfreibetrag nach dem Einkommenssteuergesetz (§§ 38b Absatz

2, 39 Absatz 4 Nr. 2) als Lohnsteuerabzugsmerkmal nicht

berücksichtigt werden. Nach der Regelung des Sozialplans sollte

ausschließlich über den Freibetrag nachgewiesen werden können,

dass eine Unterhaltspflicht für ein Kind bestand. Damit seien Eltern

mit der Lohnsteuerklasse V von einem Abfindungszuschlag generell

ausgeschlossen gewesen. Die Lohnsteuerklasse V werde noch immer

überwiegend von Frauen gewählt, deren Ehepartner einen höheren

Arbeitsverdienst erzielt, gibt das LAG zu bedenken.

Die Arbeitgeberin wurde verurteilt, der Klägerin, einer Mutter von

zwei kleinen Kindern mit Lohnsteuerklasse V, die Kinder-Zuschläge

zur Abfindung zu zahlen. Sie habe wegen der mittelbaren

Benachteiligung durch den Sozialplan denselben Anspruch wie die

übrigen Arbeitnehmer mit unterhaltsberechtigten Kindern.

Die Entscheidung ist rechtskräftig. Eine Revision zum

Bundesarbeitsgericht ist nicht eingelegt worden.

Landesarbeitsgericht Hessen, Urteil vom 28.10.2020, 18 Sa 22/20,

rechtskräftig

Kindergeld: Holt sich der Papa "ein Kind zurück", so

zählt nicht nur ein Monat

Muss ein geschiedener Ehemann und dreifacher Vater für die

Kindergeldfestsetzung einen Einspruch bei der Familienkasse

erheben, der erfolgreich ist (hier hatte die Ex-Frau der Familienkasse

fälschlicherweise gemeldet, dass alle drei Kinder zu ihr gezogen seien

und sie somit für alle das Kindergeld beziehen müsse – tatsächlich ist

jedoch ein Kind beim Vater geblieben), so hat der Mann Anspruch

auf Erstattung seiner Rechtsanwaltskosten.
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Dabei darf die Familienkasse als Gegenstandswert nicht lediglich

einen Monatszahlbetrag Kindergeld festsetzen (wonach dann die

Anwaltskosten ermittelt werden). Es müsse ein Jahresbetrag als

Bemessungsgrundlage zugrunde gelegt werden.

Ferner wurde hier festgestellt, dass zusätzlich auch dann eine

Pauschale für Post und Telekommunikation angesetzt werden darf –

in Höhe von 20 Euro –, wenn der Anwalt über eine Flatrate verfügt.

FG Köln, 1 K 1443/17 vom 17.07.2018

Ausbildungsplatzsuche: Kein Kindergeld bei nicht

absehbarem Ende der Erkrankung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein Kind

kindergeldrechtlich nicht als Kind, das einen Ausbildungsplatz sucht,

zu berücksichtigen ist, wenn es erkrankt ist und das Ende der

Erkrankung nicht absehbar ist.

Der Kläger ist der Vater eines Sohnes, der sich wegen langjährigen

Drogenkonsums in Therapie befand. Der Sohn hatte die Schule

abgebrochen. Im Juli 2017 beantragte der Vater Kindergeld für seinen

Sohn nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c

Einkommensteuergesetz (EStG), weil dieser einen Ausbildungsplatz

suche und seine Ausbildungswilligkeit auch bekundet habe. Aus

ärztlichen Bescheinigungen ging allerdings hervor, dass noch in den

Monaten Juni und Juli 2017 das Ende der Erkrankung nicht absehbar

war.

Die Familienkasse lehnte die Gewährung von Kindergeld für die Zeit

bis Mai 2017 ab. Dagegen sprach das Finanzgericht (FG) dem Kläger

das Kindergeld für den Zeitraum September 2016 bis Mai 2017 zu,

weil es die allgemeine Ausbildungswilligkeit des Sohnes genügen ließ.

Der BFH hob das Urteil des FG auf. Er war der Ansicht, bei einem

erkrankten Kind komme eine Berücksichtigung als Kind, das einen

Ausbildungsplatz sucht, nur dann in Betracht, wenn das Ende der

Erkrankung absehbar sei. Dies sei in dem Zeitraum, für den das

Kindergeld streitig war, nicht der Fall gewesen. Dies folge aus den

ärztlichen Bescheinigungen. Entgegen der Rechtsansicht des FG reiche

die allgemein gehaltene Aussage des Kindes, nach dem Ende der

Erkrankung eine Ausbildung aufnehmen zu wollen, nicht aus.

Das Kindergeld für den streitigen Zeitraum sei damit allerdings nicht

endgültig verloren. Der BFH verwies die Streitsache an das FG

zurück, damit dieses prüft, ob der Sohn als behindertes Kind (§ 32

Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 EStG) berücksichtigt werden kann.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.11.2020, III R 49/18

Krankengeld kann Elterngeld Plus reduzieren

Elterngeld Plus wird Eltern gezahlt, die ihr Kind gemeinsam erziehen

und frühzeitig wieder eine Teilzeitarbeit aufnehmen. Fällt das

Einkommen eines Elternteils aus einer Teilzeittätigkeit während des

Bezugs von Elterngeld Plus krankheitsdingt weg, wird das ersatzweise

gezahlte Krankengeld auf das Elterngeld Plus angerechnet. Dadurch

kann sich das Elterngeld Plus bis auf das Mindestelterngeld

reduzieren, wie ein vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedener

Fall zeigt.

Die Klägerin hatte nach der Geburt ihres Sohnes im Juli 2015 ihre

Erwerbstätigkeit in Teilzeit fortgeführt und ab dem fünften

Lebensmonat des Kindes Elterngeld Plus beantragt.

Krankheitsbedingt bezog sie ab dem neunten Lebensmonat kein

Gehalt, sondern Krankengeld, das der Beklagte in vollem Umfang auf

ihr Elterngeld Plus anrechnete. Durch die Anrechnung verminderte

sich ihr Elterngeld für den neunten Lebensmonat ihres Kindes. Für

den zehnten bis zwölften Lebensmonat erhielt sie nur noch den

gesetzlichen Mindestbetrag von jeweils 150 Euro.

Das BSG hat die klagabweisende Entscheidung des

Landessozialgerichts bestätigt. Krankengeld werde auf das Elterngeld

Plus in gleicher Weise angerechnet wie auf das Basiselterngeld (§ 4

Absatz 3 Satz 1 Bundeselterngeldgesetz in der Fassung des Gesetzes

vom 18.12.2014). Das Elterngeld Plus fördere Eltern, die ihr Kind

gemeinsam erziehen und frühzeitig wieder eine Teilzeitarbeit

aufnehmen durch eine Verdoppelung der Bezugsdauer mit einer

Begrenzung des Elterngeld Plus auf die Hälfte des Basiselterngeldes,

das den Eltern zustehen würde, wenn sie während des

Elterngeldbezugs keine Einnahmen hätten. Eine zusätzliche

Förderung durch den Verzicht auf eine Anrechnung von Krankengeld

bei Ausfall des nach der Geburt erzielten Einkommens sehe das

Gesetz hingegen nicht vor.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 18.03.2021, B 10 EG 3/20 R
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Arbeit,

Ausbildung &

Soziales

Corona-Pandemie: Verschieben des

Medizinerexamens und Vorziehen des Praktischen

Jahres voraussichtlich rechtmäßig

Die Verschiebung des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (so

genanntes M2-Examen) und das Vorziehen des Praktischen Jahres

durch die "Verordnung zur Abweichung von der Approbationsordnung

für Ärzte bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite"

verstößt voraussichtlich nicht gegen die Grundrechte der betroffenen

Medizinstudierenden. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln

entschieden und damit die Eilanträge mehrerer Medizinstudierender

abgelehnt.

Im April 2020 erließ das Bundesgesundheitsministerium die oben

genannte Verordnung, mit der das kurz bevorstehende M2-Examen

um ein Jahr auf Mitte April 2021 verschoben und für die zur Prüfung

zugelassenen Studierenden der sofortige Beginn des Praktischen

Jahres – ohne die üblicherweise vorherige M2-Prüfung – angeordnet

wurde. Da der Dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (so genanntes

M3-Examen) zeitlich unverändert ab Mai 2021 stattfindet, war unter

Medizinern wegen des geringen Abstandes von M2- und M3-Examen

von einem "Hammerexamen" die Rede. Die Verordnung überließ den

Bundesländern die Möglichkeit, von der Verschiebung des

M2-Examens und des Praktischen Jahres abzuweichen und es bei dem

bisherigen Prüfungsdatum und der bisherigen Reihenfolge zu

belassen. Der Großteil der Länder machte von dieser

Abweichungsbefugnis Gebrauch; nur in Baden-Württemberg und

Bayern wurden die Prüfungen tatsächlich abgesagt und die

Medizinstudierenden ins vorzeitige Praktische Jahr geschickt.

Mit ihren Eilanträgen machten Studierende aus Baden-Württemberg

und Bayern insbesondere geltend, durch die Verschiebung

unmittelbar vor der Prüfung und den neuen Zeitplan enorm belastet

zu werden. Nach Abschluss des vorzeitigen Praktischen Jahres stünde

viel weniger Vorbereitungszeit als üblich für das M2-Examen zur

Verfügung. Außerdem hätten sie sich auf die Prüfung im Frühjahr

2020 eingestellt und zum Teil Ausbildungsstationen im Anschluss

ausgesucht, die nun nicht zu Stande kämen. Sie befürchteten ein

schlechteres Abschneiden bei der Prüfung im Frühjahr 2021 im

Vergleich zu den Studierenden, die sich regulär auf diese Prüfung

vorbereiten könnten. Als Ausgleich für diese Benachteiligungen solle

der Verordnungsgeber verpflichtet werden, etwa das M2-Examen für

die betroffenen Studierenden zu erlassen und ihnen stattdessen die

Durchschnittsnote ihrer Leistungen im klinischen Studienabschnitt

als Prüfungsergebnis anzuerkennen.

Dem ist das VG nicht gefolgt. Das Bundesgesundheitsministerium

sei zum Erlass der Verordnung ermächtigt gewesen und halte sich an

die Vorgaben der Ermächtigungsgrundlage. Im Zeitpunkt des

Erlasses der Verordnung Ende März 2020 kurz nach der Feststellung

einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den

Deutschen Bundestag sei davon ausgegangen worden, dass die

Prüfungen des M2-Examens, bei denen zum Teil weit mehr als 100

Personen in einem Raum zusammenkämen, nicht durchgeführt

werden könnten. Um dennoch sicherzustellen, dass die

Medizinstudierenden während des Praktischen Jahres als dringend

benötigte Unterstützung in der Gesundheitsversorgung zur

Verfügung stehen und nach Möglichkeit keine Nachteile für den

Fortschritt ihres Studiums erleiden, habe sich der Verordnungsgeber

für die Verschiebung des M2-Examens und das Vorziehen des

Praktischen Jahres entschieden.

Die Auswirkungen für die Studierenden hielten sich in einem

angemessenen Rahmen. Grundrechte der Studierenden seien nicht

verletzt. So stehe immer noch ausreichend Vorbereitungszeit zur

Verfügung, insbesondere weil zu berücksichtigen sei, dass die

Betroffenen sich bereits intensiv auf die Prüfung im Frühjahr 2020

vorbereitet hätten und es nun um Konservierung und Auffrischung

des Prüfungswissens gehe. Speziell abgestimmte Lernpläne und die

Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fehltagen während des

Praktischen Jahres böten hinreichende Bedingungen zur

Prüfungsvorbereitung. Zugunsten der Prüflinge sei der Examensstoff

zudem um Themen angereichert worden, die Gegenstand der

ärztlichen Tätigkeit bei der Bekämpfung der epidemischen Lage von

nationaler Tragweite seien. Auch der Inhalt des M3-Examens sei in

gebotener Weise angepasst worden.
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Etwaige pandemiebedingte Nachteile in der Ausbildung, zum Beispiel

durch reduzierten Lehrbetrieb in den Kliniken, seien keine

unmittelbaren Folgen der angegriffenen Verordnung. Der Grundsatz

der Chancengleichheit sei ebenfalls nicht verletzt, da allen

Prüfungsteilnehmern ausreichend Vorbereitungszeit zur Verfügung

stehe. Die Sorge vor einem schlechteren Abschneiden sei zum jetzigen

Zeitpunkt bloße Spekulation. Eine verlässliche Bewertung sei erst

nach der Auswertung der Prüfungsergebnisse möglich. Im Übrigen

könnten sich dann zeigende Benachteiligungen in einem Verfahren

gegen das jeweilige Prüfungsergebnis geltend gemacht werden.

Mangels Rechtsverletzung komme daher ein Nachteilsausgleich etwa

in der von den Studierenden gewünschten Form nicht in Betracht.

Gegen die Beschlüsse kann Beschwerde erhoben werden, über die das

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen entscheiden würde.

Verwaltungsgericht Köln, Beschlüssen vom 24.03.2021, 6 L 1593/20

und andere, nicht rechtskräftig

Vormundschafts- und Betreuungsrecht: Bundesrat

stimmt Reform zu

Der Bundesrat hat am 26.03.2021 der vom Bundestag beschlossenen

Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zugestimmt. Das

Gesetz kann jetzt dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung

zugeleitet werden.

Im Vormundschaftsrecht steht nun der Mündel mit seinen Rechten

im Zentrum. Die Erziehungsverantwortung des Vormunds, das

Verhältnis von Vormund und Pflegeperson, die in der Regel den

Mündel im Alltag erzieht, werden ausdrücklich geregelt.

Ziel ist es, eine konsequent am Selbstbestimmungsrecht der

Betroffenen orientierte Praxis zu gestalten und Betroffene in der

Ausübung ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeit zu unterstützen.

Zudem werden die Rechte der Pflegeperson gestärkt.

Die Reform stellt klar, dass die rechtliche Betreuung in erster Linie

eine Hilfe bei der Besorgung der eigenen Angelegenheiten durch

eigenes selbstbestimmtes Handeln ermöglicht und dass Betreuer nur

als Stellvertreter auftreten dürfen, soweit es erforderlich ist.

Der Vorrang der Wünsche des Betreuten ist künftig zentraler Maßstab

für das Betreuerhandeln, die Eignung des Betreuers und die

gerichtliche Aufsicht. Die betroffene Person soll besser informiert und

stärker eingebunden, Pflichtwidrigkeiten des Betreuers besser erkannt

und sanktioniert werden.

Ehrenamtliche Betreuer erhalten durch die Reform mehr

Informationen und Kenntnisse – auch durch enge Anbindung an

einen anerkannten Betreuungsverein. Wenn sie keine familiären

Beziehungen oder persönlichen Bindungen zum Betreuten haben,

sollen sie mit einem solchen Verein eine Vereinbarung über eine

Begleitung und Unterstützung abschließen.

Anerkannte Betreuungsvereine haben Anspruch auf eine

bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln.

Dies soll eine verlässliche öffentliche Förderung durch Länder und

Gemeinden sicherstellen, die das gesamte Aufgabenspektrum

umfasst und für die Betreuungsvereine Planungssicherheit schafft.

Ein neues Registrierungsverfahren mit

Mindesteignungsvoraussetzungen für berufliche Betreuer

gewährleistet einheitliche Qualität. Die Vermögensverwaltung durch

Betreuer und Vormünder wird modernisiert und grundsätzlich

bargeldlos erfolgen. Schließlich können Ehegatten einander in

Gesundheitsangelegenheiten kraft Gesetzes für die Dauer von sechs

Monaten gegenseitig vertreten, wenn sich ein Ehegatte

krankheitsbedingt vorübergehend nicht um seine Angelegenheiten

kümmern kann.

Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und

Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt kann das Gesetz am

01.01.2023 in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 26.03.2021
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Nachbarrecht: Wein trinken und Wasser predigen

geht nicht

Ein Grundstückseigentümer kann sich auch dann nicht gegen eine

Baugenehmigung wehren, die einem Nachbarn von der Baubehörde

ausgestellt wurde, wenn in den Plänen geltende Abstandsflächen

nicht eingehalten wurden, er selbst aber bereits im selben Umfang

Abstände nicht eingehalten hat.

Es entspricht dem allgemeinen Rechtsverständnis, dass jemand sich

nicht gegen Beeinträchtigungen zur Wehr setzen könne, die er zuvor

selbst ähnlich verursacht hat. Erst aus der Störung des nachbarlichen

Gleichgewichts und nicht schon aus der Abweichung von

öffentlich-rechtlichen Normen ergebe sich der Abwehranspruch des

Nachbarn.

OVG für das Land Nordrhein-Westfalen, 7 A 1510/18

Ablauf von Niederschlagswasser auf

Privatgrundstück: Straßenbaulastträger nicht zu

Folgenbeseitigung verpflichtet

Bei nur unwesentlicher Beeinträchtigung durch von der öffentlichen

Straße auf ein Grundstück abfließendes Oberflächenwasser ist der

Straßenbaulastträger nicht zur Folgenbeseitigung verpflichtet. Dies

entschied das Verwaltungsgericht (VG) Mainz.

Der Kläger ist Eigentümer eines bebauten Gewerbegrundstücks mit

einer Größe von etwa 1.190 Quadratmetern. Im Rahmen des ersten

Abschnitts der Herstellung der Erschließungsstraße vereinbarte er mit

Blick auf sein niedriger gelegenes Grundstück mit der für die

Gemeinde tätigen Baufirma, dass er mit der Errichtung eines zu

seinem Grundstück hin geneigten Bürgersteigs (von 2,5 Prozent) vor

seinem Anwesen einverstanden sei – mit der Folge, dass die

Gehwegfläche in diesem Bereich über sein Grundstück entwässert

werde. Im zweiten Bauabschnitt wurde der Bürgersteig vor dem

Klägergrundstück an die übrige Gehweghöhe in der Straße

angeschlossen. Der Kläger forderte daraufhin die Gemeinde auf, den

Anschlussbereich (etwa drei Quadratmeter) so zu ändern, dass nicht

von diesem zusätzliches Oberflächenwasser über den Gehweg vor

seinem Grundstück auf dieses abfließe.

Das VG Mainz wies die Klage ab. Das Eigentumsrecht des Klägers

werde durch das von einer Fläche von circa drei Quadratmetern auf

sein Grundstück abfließende Oberflächenwasser mit Blick auf die

Gesamtverhältnisse nicht wesentlich beeinträchtigt. Das

Oberflächenwasser der Straße und ihrer Nebenanlagen werde im

Übrigen zur gegenüberliegenden Straßenseite hin entwässert.

Darüber hinaus treffe den Kläger ein mitwirkendes Verschulden, weil

er durch sein Einverständnis mit dem Abfluss des

Oberflächenwassers der vor seinem Grundstück gelegenen

Bürgersteigfläche auf sein Anwesen die Ursache dafür gesetzt habe,

dass der weitere Bürgersteig nur unter Berücksichtigung des übrigen

Straßenniveaus – unter Vermeidung einer "Stolperstufe" –

angebunden werden könne.

Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 24.02.2021, 3 K 191/20.MZ

Unterbringung in Pflege-WG: Kosten mindern

Einkommensteuer

Aufwendungen für die Unterbringung in einer Pflege-WG sind

steuermindernde außergewöhnliche Belastungen. Dies hat der das

Finanzgericht (FG) Köln entschieden.

Der 1965 geborene Kläger ist aufgrund eines Motorradunfalls

schwerbehindert. Neben einem Grad der Behinderung von 100 weist

sein Schwerbehindertenausweis die Merkzeichen G (erheblich

gehbehindert), B (Begleitung bei Benutzung öffentlicher

Verkehrsmittel nötig) und H (hilflos) aus. Er ist von der Pflegekasse

in Pflegegrad 4 (schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit)

eingestuft.

Der Kläger machte in seiner Einkommensteuererklärung Miet- und

Verpflegungskosten für seine Unterbringung in einer Pflege-WG als

außergewöhnliche Belastungen geltend. Das Finanzamt lehnte die

Berücksichtigung ab. Der Kläger sei nicht in einem Heim, sondern in

einer Wohngemeinschaft mit Betreuungsleistungen im Sinne des §

24 Wohn- und Teilhabegesetz Nordrhein-Westfalen untergebracht.

Dem folgte das FG Köln nicht und berücksichtigte die Kosten

abzüglich einer Haushaltsersparnis als außergewöhnliche

Belastungen. Die Unterbringung eines Menschen im arbeitsfähigen

Alter in einer Pflege-WG sei außergewöhnlich. Auch sei kein

Unterschied zwischen den verschiedenen, vom Gesetzgeber

gleichermaßen anerkannten Formen der Unterbringung

pflegebedürftiger Menschen ersichtlich.
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Das Finanzamt hat die vom FG zugelassene Revision eingelegt, die

unter dem Aktenzeichen VI R 40/20 beim Bundesfinanzhof anhängig

ist.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 30.09.2020, 3 K 1858/18, nicht

rechtskräftig

Makler: Keine Courtage bei 14 Monaten zwischen

Maklertätigkeit und Kauf

Der Käufer eines Hauses schuldet keinen Maklerlohn, wenn er auf das

Objekt zwar zunächst durch den Makler aufmerksam gemacht

worden ist, der Kaufvertrag dann aber im Notartermin platzte, er

daraufhin die Immobilie anmietete und über ein Jahr später dann

doch erwirbt. Dies stellt das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken

klar.

Ein Makler bot eine Immobile zum Verkauf an, bei der vor dem Kauf

noch eine Grundstücksaufteilung vorgenommen werden musste. Der

Käufer wurde durch den Makler auf das Haus aufmerksam gemacht.

Er entschloss sich, dieses zu erwerben. Der Notartermin platzte, weil

der beurkundende Notar auf Probleme bei der Aufteilung des

Grundstücks hinwies. Der Käufer mietete die Immobile sodann an.

Nach 14 Monaten erwarb er sie von den Verkäufern. Der Makler

forderte die Maklercourtage von 7.140 Euro.

Die Klage hatte weder in erster noch in zweiter Instanz Erfolg. Dem

Makler stehe eine Vergütung nur dann zu, wenn der beabsichtigte

Vertrag tatsächlich aufgrund seiner Vermittlungstätigkeit zustande

komme. Dies müsse er nachweisen, so das OLG. Erleichterungen bei

diesem Nachweis seien anzunehmen, wenn der Makler die

Gelegenheit zum Vertragsschluss nachgewiesen habe und seiner

Tätigkeit der Abschluss des Hauptvertrags in angemessenem

Zeitabstand folge. Dann werde zugunsten des Maklers vermutet, dass

der Vertrag aufgrund der Leistungen des Maklers zustande gekommen

sei.

Der hier zwischen Nachweisleistung und dem Vertragsschluss

liegende Zeitraum lasse eine solche Vermutung zugunsten des

Klägers nicht mehr zu. Zwischen Übersendung des

Immobilienexposees und dem Abschluss des Kaufvertrags hätten

circa 14 Monate gelegen. Der Käufer habe seine Erwerbsabsicht

vorübergehend auch vollständig aufgegeben, da er sich nach der

Abstandnahme vom Kaufvertrag dazu entschlossen habe, das

streitgegenständliche Objekt anzumieten. Weiter habe er zunächst

ein erneutes Kaufangebot der Verkäufer abgelehnt und auch

Besichtigungen des Anwesens durch potentielle Erwerber erdulden

müssen. Auch sei die Kündigung des Mietverhältnisses durch die

Verkäuferseite erklärt worden. Bei Berücksichtigung dieser

Umstände könne der Erwerb der Immobilie mehr als ein Jahr nach

dem ersten Notartermin nicht mehr im Zusammenhang mit der

Leistung des Maklers gesehen werden.

Die Revision ist nicht zugelassen.

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken, Beschluss vom

05.10.2020, 5 U 42/20

Veränderte Umweltbedingungen können zu einem

"nachträglichen Mangel" führen

Das Amtsgericht Berlin-Mitte hat entschieden, dass auch dann ein

"nachträglicher Mietmangel" vorliegen kann, wenn es wegen

veränderter Umweltbedingungen zu Schäden an der Mietwohnung

gekommen ist. Damit hat der Mieter Anspruch auf Instandsetzung.

In dem konkreten Fall kam es in einer Souterrainwohnung zu

Wassereinbrüchen, wenn es stark regnete. Der Fußboden der

Wohnung lag etwa 30 Zentimeter unterhalb der Oberkante des

Erdbodens und es stellte sich heraus, dass das Abflusssystem für

Starkregen nicht ausgelegt war.

Die Mieterin forderte, dass der Vermieter eine Rückstausicherung

einzubauen habe. Das Amtsgericht Berlin-Mitte sah das auch so. Ihr

stehe ein Anspruch auf Instandsetzung der Entwässerung zu. Zwar

sei ein Vermieter grundsätzlich nicht zu einer Modernisierung der

Mietsache verpflichtet. Jedoch sei zu beachten, dass es in der Stadt

(hier ging es um Berlin) vermehrt mit Starkregen zu rechnen sei und

somit die konkrete Gefahr bestehe, dass sich Wassereinbrüche

wiederholten. Und der Mieter einer Altbauwohnung könne erwarten,

dass zumindest ein Mindeststandard hergestellt werde, der ein

zeitgemäßes Wohnen ermögliche.

AmG Berlin-Mitte, 27 C 21/20
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Ehe, Familie

und Erben

Nachehezeitliche Überlassung der Ehewohnung

innerhalb Ein-Jahres-Frist geltend zu machen

Steht die ehemalige Ehewohnung im Alleineigentum des Ex-Mannes,

so kann die Ex-Frau nur innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der

Scheidung von ihm die Überlassung der Wohnung verlangen. Tut sie

dies nicht, muss sie gegebenenfalls ausziehen, wie ein vom

Bundesgerichtshof (BGH) entschiedener Fall zeigt.

Die Beteiligten bewohnten während ihrer Ehe gemeinsam eine

Wohnung, die im Alleineigentum des Antragstellers steht. Seit der

Trennung in 2014 und auch über die seit Dezember 2015

rechtskräftige Scheidung hinaus nutzt die Antragsgegnerin die

Wohnung allein. Sie zahlt an den Antragsteller weder Miete oder

Nutzungsentschädigung noch trägt sie die verbrauchsabhängigen

Kosten. Zahlungsaufforderungen des Antragstellers sind ebenso

erfolglos geblieben wie sein Herausgabeverlangen. Der Antragsteller

hat beim Amtsgericht einen auf § 985 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

gestützten Räumungs- und Herausgabeantrag gestellt. Diesem hat

das AG mit einer Räumungsfrist entsprochen. Beschwerde und

Rechtsbeschwerde blieben erfolglos.

Zwar sei der aus dem Eigentum folgende Herausgabeanspruch eines

Ehegatten auch nach Rechtskraft der Scheidung nicht durchsetzbar,

solange der Anwendungsbereich des § 1568a BGB und damit das

Ehewohnungsverfahren eröffnet ist, so der BGH. Ob es sich (noch)

um eine Ehewohnung im Sinne des § 1568a BGB handelt, sei dabei

nach der Situation im Zeitpunkt der Rechtskraft der Ehescheidung zu

beurteilen, sodass der Anwendungsbereich des § 1568a BGB immer

dann eröffnet sei, wenn es sich bei den Räumen auch während des

Getrenntlebens in rechtlicher Hinsicht um die Ehewohnung gehandelt

hat.

Diese Sperrwirkung sei im Ergebnis aber durch § 1568a Absatz 6 BGB

zeitlich begrenzt, so der BGH. Denn ein Jahr nach Rechtskraft der

Ehescheidung erlöschten nicht nur die Ansprüche auf Eintritt in ein

Mietverhältnis oder auf seine Begründung, sondern auch diejenigen

auf Überlassung der Ehewohnung, wenn sie nicht vorher rechtshängig

gemacht worden sind.

Zwar treffe § 156a Absatz 6 BGB seinem Wortlaut nach keine

Regelung für die Ansprüche des Ehegatten auf Überlassung der

Ehewohnung nach § 1568 a Absatz 1 und 2 BGB. Gleichwohl führe

das Erlöschen der auf die Begründung eines Mietverhältnisses

bezogenen Ansprüche aus § 1568a Absatz 3 und 5 BGB nach Ablauf

der Jahresfrist in Anbetracht von Sinn und Zweck der Regelung und

des systematischen Gesamtzusammenhangs dazu, dass dann auch

der aus § 1568a Absatz 1 oder 2 BGB folgende

Überlassungsanspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Die gesetzliche Regelung sehe im Interesse der Rechtsklarheit als

Rechtsfolge ausschließlich die Begründung oder Fortführung eines

Mietverhältnisses vor. Nach dem ausdrücklichen Willen des

Gesetzgebers habe auch in den Fällen, in denen der zur Überlassung

verpflichtete Ehegatte Alleineigentümer der Ehewohnung ist, der

Abschluss eines Mietvertrags der Regelfall sein sollen. Ohne die

Geltung der Jahresfrist auch für den Überlassungsanspruch wäre

dem verpflichteten Eigentümer-Ehegatten aber die Möglichkeit

genommen, die vom Gesetzgeber für erforderlich gehaltene

Absicherung dieses Überlassungsverhältnisses mittels Mietvertrags

durchzusetzen.

Für dieses Auslegungsergebnis streiten laut BGH zudem Gründe der

Praktikabilität und Rechtssicherheit sowie Sinn und Zweck der

Bestimmung, nicht mietvertraglich geregelte Nutzungsverhältnisse

nach Möglichkeit zu vermeiden. Belange des Kindeswohls stünden

dem nicht entgegen, weil der Zeitraum von einem Jahr ab

Rechtskraft der Scheidung jedenfalls ausreichend sei, um eine

Wohnungsüberlassung zu beantragen. Schließlich trage eine klare

zeitliche Grenze dem Umstand Rechnung, dass sich die

Rechtfertigung des mit § 1568a BGB verbundenen Eingriffs in das

Eigentumsgrundrecht des anderen Ehegatten aus der Funktion der

Wohnung als Lebensmittelpunkt der Familie ableitet.

Im vorliegenden Fall sei die Jahresfrist längst abgelaufen, ohne dass

die Antragsgegnerin Ansprüche aus § 1568a BGB gerichtlich geltend

gemacht hat. Da ihr auch nicht aus anderen Gründen, etwa einer

sonstigen Vereinbarung zwischen den Beteiligten, ein Recht zum

Besitz an der Wohnung zusteht, sei sie nach § 985 BGB zur

Herausgabe der Wohnung verpflichtet.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 10.03.2021, XII ZB 243/20
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Berufsbetreuer: Kurzfristige Einsetzung als Erbe

sittenwidrig

Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat die Einsetzung einer

Betreuerin als Erbin durch einen zuvor erst kurzzeitig von ihr

Betreuten als sittenwidrig bewertet. Das Testament sei damit nichtig.

Nachdem ein damals 85-Jähriger Ende 2004 einen Schlaganfall

erlitten hatte, war er nicht mehr in der Lage, seine Angelegenheiten

selbst zu besorgen. Das Amtsgericht (AG) Hannover richtete deshalb

Anfang Januar 2005 eine rechtliche Betreuung ein und bestellte eine

Berufsbetreuerin zur Betreuerin des Mannes, der keine Angehörigen

hatte. Diese hatte unter anderem die Aufgabe, die Gesundheits- und

Vermögensangelegenheiten des Mannes in seinem Interesse zu

regeln. Der Betrute setzte die Betreuerin sowie eine weitere Person,

die ihm von der Betreuerin für verschiedene Dienstleistungen wie

Einkäufe und Spaziergänge vermittelt worden war, am 04.05.2005,

kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, zu seinen Erben

sein. Das Testament wurde im Beisein der Betreuerin von einer

Notarin aufgenommen. Der Wert des Vermögens des Mannes war

mit 350.000 Euro angegeben. Die Betreuerin verheimlichte die

Erbeinsetzung gegenüber dem AG, das die Betreuung im Dezember

2005 verlängerte. Der Mann starb im April 2012. Die Betreuerin und

die als weiterer Erbe eingesetzte Person teilten das Guthaben des

Erblassers unter sich auf.

Anfang 2014 bestellte das AG Hannover einen Nachlasspfleger, der

den Nachlass zugunsten der unbekannten Erben des Mannes sichern

sollte. Dieser verlangte von der Betreuerin und der weiteren Person

die Herausgabe der von diesen erlangten Vermögenswerten. Das

Landgericht (LG) Hannover gab der Klage durch ein erstes Teilurteil

im Grundsatz statt und wies die Widerklage der Beklagten ab, die die

Feststellung begehrten, dass sie selbst Erben geworden seien. Das

OLG Celle wies die von den Beklagten hiergegen eingelegte Berufung

zurück und stütze diese Entscheidung auf zwei Gesichtspunkte.

Zum einen war das OLG davon überzeugt, dass der Erblasser im Mai

2005 nicht testierfähig war. Grundsätzlich könne zwar jeder Mensch

ab Vollendung des 16. Lebensjahrs wirksam ein Testament errichten.

Diese Fähigkeit fehle aber ausnahmsweise, wenn eine Person

krankheitsbedingt nicht in der Lage sei, sich ein klares Urteil unter

anderem darüber zu bilden, welche Tragweite und Auswirkungen ihre

testamentarischen Anordnungen haben, oder wenn sie nicht frei von

Einflüssen Dritter nach diesem Urteil handeln kann. Eine solche

Ausnahmesituation hat das OLG hier – ebenso wie das LG – nach

umfangreicher Auseinandersetzung mit verschiedenen ärztlichen

Berichten und Gutachten sowie mit weiteren Beweismitteln

angenommen.

Zum anderen hat es festgestellt, dass das Testament sittenwidrig

und damit nach § 138 Bürgerliches Gesetzbuch nichtig war. Zwar

fehle für Betreuer eine § 14 Absatz 5 des Heimgesetzes

entsprechende Regelung, nach der es Mitarbeitern von Heimen

verboten ist, neben der vereinbarten Vergütung Geschenke

entgegenzunehmen, soweit diese über geringwertige

Aufmerksamkeiten hinausgehen. Das OLG folgerte die

Sittenwidrigkeit der Erbeinsetzung aber daraus, dass die Betreuerin

die von Einsamkeit und Hilflosigkeit geprägte Situation des

Erblassers zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt habe. Das Testament

sei kurz nach der Krankenhausentlassung errichtet worden. Der

Erblasser habe die Betreuerin erst kurze Zeit gekannt. Im damaligen

Zeitraum habe er noch gegenüber der Betreuungsrichterin des AG

angegeben, nichts von einer Betreuung zu wissen. Trotz der

erheblichen Erkrankung habe die Betreuerin keinen ärztlichen Rat

eingeholt, ob er überhaupt testierfähig war. Sie selbst habe die

Notarin mit der Aufnahme des Testaments beauftragt und sei –

ohne zwingenden Grund – bei der gesamten Testamentsaufnahme

anwesend gewesen. Dabei sei ihr bewusst gewesen, dass der

Erblasser dieses notarielle Testament später aufgrund seiner

körperlichen Einschränkungen nicht mehr durch ein eigenes

handschriftliches Testament habe ersetzen können. Gegenüber dem

AG habe sie unter anderem die Erbeinsetzung verschwiegen, sodass

das Gericht mögliche Interessenkonflikte nicht habe prüfen können.

Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 07.01.2021, 6 U 22/20,

rechtskräftig
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Internet: Bundesrat stimmt für mehr Kinder- und

Jugendschutz

Der Bundesrat hat 26.03.2021 eine Reform des Jugendschutzgesetzes

gebilligt, die der Bundestag am 05.03.2021 beschlossen hatte. Sie soll

einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet

gewährleisten.

In einer begleitenden Entschließung fordert die Länderkammer die

Bundesregierung allerdings zu einem konstruktiven Dialog über die

Fortentwicklung des Gesetzes und insbesondere dazu auf, die in der

Stellungnahme des Bundesrates vom 27.11.2020 (BR-Drs. 618/20 (B))

geäußerten konkreten Vorschläge zur besseren Verzahnung von

Landes- und Bundesrecht zu berücksichtigen.

Das Gesetz führt das Konzept der Anbietervorsorge ein. Es

verpflichtet Internetdienste, die für Kinder und Jugendliche relevant

sind, angemessene und wirksame strukturelle Vorsorgemaßnahmen

für eine unbeschwerte Teilhabe zu treffen. Anbieter müssen

Voreinstellungen wählen, die Kinder und Jugendliche besonders vor

Mobbing, sexualisierter Ansprache durch "Cybergrooming", Hassrede,

Tracking und Kostenfallen schützen. Diese sollen sicherstellen, dass

Kinder und Jugendliche etwa bei Spielen oder in sozialen Netzwerken

von Fremden nicht mehr einfach gefunden und angesprochen werden

können. Weiter müssen Anbieter geeignete Schutzkonzepte wie

altersgerechte Voreinstellungen und Hilfs- und Beschwerdesysteme

für ihre junge Zielgruppe entwickeln und umsetzen.

Einheitliche Alterskennzeichen für Spiele und Filme auch online sollen

für mehr Orientierung sorgen. Zur besseren Durchsetzung des Kinder-

und Jugendmedienschutzes wird zudem die Bundesprüfstelle für

jugendgefährdende Medien zur Bundeszentrale für Kinder- und

Jugendmedienschutz weiterentwickelt. Dabei werden künftig auch die

zunehmend für Kindern und Jugendliche relevanten ausländischen

Anbieter in den Blick genommen. Die Zentrale richtet einen

zwölfköpfigen Beirat ein, der sich in besonderer Weise für die

Verwirklichung der Rechte und den Schutz von Kindern und

Jugendlichen einsetzt. Vorgesehen sind auch zwei Vertreter von

Kinder- und Jugendverbänden, die nicht älter als 17 Jahre alt sein

dürfen. Die Bundeszentrale kann Projekte durchführen oder fördern,

die Eltern in die Lage versetzen sollen, die Mediennutzung ihrer Kinder

zu begleiten und zu steuern.

Erleichterungen schafft das Gesetz beim Zugang von Kindern zu

Kinos und öffentlichen Filmvorführungen. Das Recht, bei Filmen, die

ab zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern

ab sechs Jahren den Zutritt zur Vorführung in Begleitung zu

ermöglichen, gilt nicht mehr nur für personensorgeberechtigte,

sondern auch für erziehungsbeauftragte Personen. Damit will das

Gesetz den flexibilisierten Lebensformen und der Zunahme von

Patchworkfamilien Rechnung tragen.

Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten und

Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt kann das Gesetz zügig in

Kraft treten – zu Beginn des auf die Verkündung folgenden Monats.

Bundesrat, PM vom 26.03.2021

Online-Poker und virtuelles Automatenspiel: Länder

für Besteuerung

Der Bundesrat sieht Modernisierungsbedarf beim Rennwett- und

Lotteriegesetz. Mit einem am 26.03.2021 beschlossenen

Gesetzentwurf schlägt er dem Bundestag vor, Online-Poker und

virtuelles Automatenspiel ebenso zu besteuern wie vergleichbare

andere Glücksspielformen.

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021, der im Juli 2021 in Kraft treten

soll, lässt die Veranstaltung von virtuellem Automatenspiel und

Online-Poker erstmals auf Basis einer für alle Länder einheitlich

erteilten Erlaubnis der Aufsichtsbehörde zu.

Das Rennwett- und Lotteriegesetz weist insoweit in seiner geltenden

Fassung eine Regelungslücke auf, warnt die Länderkammer. Es

enthält nämlich keine Vorgaben zur Besteuerung dieser

Glücksspielformen. Das sei unproblematisch gewesen sei, solange

diese Spiele nicht erlaubnisfähig waren. Nunmehr werde aber eine

Ergänzung des Gesetzes notwendig.

Der Vorschlag des Bundesrates: Online-Poker und virtuelles

Automatenspiel werden künftig wie bisher schon bei Rennwetten,

Sportwetten, öffentlichen Lotterien und Ausspielungen besteuert.

Als Bemessungsgrundlage soll jeweils der geleistete Spieleinsatz

abzüglich der Steuer herangezogen werden, wovon sämtliche

Aufwendungen des jeweiligen Spielers zur Teilnahme an dem Spiel

erfasst sind.

Die beiden neuen Formen und die Renn- und Sportwetten würden

jeweils mit 5,3 Prozent der Bemessungsgrundlage besteuert. Die

Lotteriesteuer würde unverändert 20 Prozent betragen.
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Die vorgeschlagenen steuerrechtlichen Regelungen unterstützen die

Ziele des Glücksspielstaatsvertrags: Einerseits überführen sie das

bisherige illegale Spielangebot in die Legalität und damit unter die

ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen des

Glücksspielstaatsvertrages. Andererseits tragen sie dazu bei,

Spielsucht und weitere negative Erscheinungen des Spielbetriebs zu

bekämpfen.

Insgesamt wollen die Länder das Rennwett- und Lotteriegesetz

modernisieren und den aktuellen Erfordernissen anpassen – etwa die

zum Teil veralteten ordnungsrechtlichen Regelungen. Sämtliche

Steuerarten sollen dem Standard moderner Steuergesetze

entsprechen.

Der Entwurf wurde der Bundesregierung zugeleitet, die dazu eine

Stellungnahme verfassen kann. Anschließend legt sie beide

Dokumente dem Bundestag zur Entscheidung vor.

Bundesrat, PM vom 26.03.2021

Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz: Behörde

darf bereits bei Eingang auf Angabe persönlicher

Adresse bestehen

Eine Behörde darf schon bei Eingang eines Antrags nach dem

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom Bürger die Angabe einer

postalischen Anschrift oder einer persönlichen E-Mail-Adresse

verlangen. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln entschieden

und damit zwei Klagen des Bundesinnenministeriums (BMI) gegen

den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die

Informationsfreiheit (BfDI) stattgegeben.

In den beiden zugrunde liegenden Fällen hatten Bürger über die

Internet-Plattform "fragdenstaat.de" beim BMI Anträge nach dem IFG

gestellt. Die Plattform generiert für einen Antragsteller eine nicht

personalisierte E-Mail-Adresse, unter der er seinen Antrag an die

Behörde schicken kann. Die Korrespondenz wird über diese

E-Mail-Adresse abgewickelt und automatisch im Internet

veröffentlicht. Über den Eingang einer Nachricht bei "fragdenstaat.de"

wird der Antragsteller über seine im Rahmen der Registrierung

hinterlegte private E-Mail-Adresse informiert.

Das BMI verlangte von den Antragstellern jeweils die Angabe einer

postalischen Adresse beziehungsweise einer persönlichen, nicht über

"fragdenstaat.de" erzeugten E-Mail-Adresse. Dies beanstandete der

BfDI gegenüber dem BMI und erteilte eine allgemeine Weisung (13 K

1189/20) beziehungsweise eine Verwarnung (13 K 1190/20), mit

denen er ein solches Vorgehen untersagte, weil eine gesetzliche

Grundlage im Datenschutzrecht dafür fehle.

Die dagegen vom BMI erhobenen Klagen hatten Erfolg. Das VG hat

beide Maßnahmen aufgehoben. Zwar sei es richtig, dass der

Grundsatz der sparsamen Datenerhebung gelte. Die Anforderung

und Verarbeitung einer Post- oder E-Mail-Adresse verstoße dagegen

aber nicht. Die Adresse sei erforderlich, um eine anonyme

Antragstellung zu vermeiden. Eine solche sei nach dem IFG nicht

zulässig. Auch benötige die Behörde diese Angabe, um eine

gegebenenfalls notwendige Beteiligung Dritter oder Gründe für eine

Versagung der begehrten Auskunft zu prüfen. Vor allem aber sei die

Adresse erforderlich, um eine verlässliche und nachweisbare

Bekanntgabe des verfahrensbeendenden Bescheides zu ermöglichen.

Deswegen sei die Erhebung und Verarbeitung der genannten Daten

sowohl nach der Datenschutz-Grundverordnung als auch nach dem

Bundesdatenschutzgesetz gerechtfertigt.

Gegen die Urteile ist seitens des beklagten BfDI Berufung eingelegt

worden, über die das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen

entscheidet.

Verwaltungsgericht Köln, Urteile vom 18.03.2021, 13 K 1189/20 und

13 K 1190/20, nicht rechtskräftig
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Staat &

Verwaltung

Erwerb deutscher Staatsangehörigkeit durch

langjährige Behandlung als Deutscher erstreckt sich

auch auf Abkömmlinge

Die "Ersitzung" der deutschen Staatsangehörigkeit durch eine

mindestens zwölfjährige Behandlung als Deutscher seitens deutscher

Behörden, die der Betroffene nicht zu vertreten hat, erstreckt sich auf

dessen Abkömmlinge unabhängig davon, ob diese selbst "gutgläubig"

sind. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden.

Der 1982 in Brasilien geborene Kläger zu 1. und seine 2011 ebendort

geborene Tochter, die Klägerin zu 2., sind Nachfahren eines 1853 nach

Brasilien ausgewanderten "preußischen Untertanen". Sie begehren die

Verpflichtung der Beklagten festzustellen, dass sie deutsche

Staatsangehörige sind.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat der erstinstanzlich

erfolglosen Klage stattgegeben. Der Vater des Klägers, der zuvor

ausschließlich brasilianischer Staatsangehöriger gewesen sei, habe die

deutsche Staatsangehörigkeit zwar nicht durch Abstammung, wohl

aber im April 2015 dadurch erworben, dass deutsche Stellen ihn seit

April 2003 irrtümlich als deutschen Staatsangehörigen behandelt

hätten. Das Bundesverwaltungsamt habe ihm im April 2003 einen

Staatsangehörigkeitsausweis mit einer Gültigkeit von zehn Jahren

ausgestellt; im August 2014 sei ihm durch das Generalkonsulat São

Paulo ein ebenfalls zehn Jahre gültiger Reisepass ausgestellt worden.

Der Staatsangehörigkeitserwerb des Vaters des Klägers, der die

Behandlung als deutscher Staatsangehöriger nicht zu vertreten habe,

wirke auf den Zeitpunkt von dessen Geburt im Jahr 1947 zurück. Er

erstrecke sich kraft Gesetzes auf die beiden Kläger als dessen

Abkömmlinge. Auf ein etwaiges Vertretenmüssen in der Person des

Klägers komme es nicht an.

Das BVerwG hat die Entscheidung des OVG bestätigt. Der Vater des

Klägers habe die deutsche Staatsangehörigkeit durch "Ersitzung"

rückwirkend auf den Zeitpunkt seiner Geburt erworben.

Der dafür erforderlichen durchgängigen Behandlung als deutscher

Staatsangehöriger "seit zwölf Jahren" stehe nicht entgegen, dass der

ihm erteilte Staatsangehörigkeitsausweis im April 2013 seine

Gültigkeit verloren hat und ihm erst im August 2014 ein Reisepass

ausgestellt worden ist. In der zeitlichen Lücke liege keine

anspruchsschädliche Unterbrechung. Der Vater des Klägers habe

seine rechtsirrtümliche Behandlung als Deutscher nicht zu vertreten.

Ebenso wenig wie seine Behandlung als Deutscher sei sein

Nichtvertretenmüssen insbesondere dadurch entfallen, dass das

Generalkonsulat São Paulo 2015 ihm kurz vor Ablauf des

Zwölfjahreszeitraums den ausschließlich an die beiden Kläger

gerichteten streitgegenständlichen Bescheid hat bekanntgeben

lassen, mit dem es diesen gegenüber das Nichtbestehen der

deutschen Staatsangehörigkeit festgestellt hat. Eine Kenntnis auch

des Vaters des Klägers von diesem Vorgang vor Ablauf des

Zwölfjahreszeitraums habe das OVG gerade nicht festgestellt.

Des Vaters rückwirkender Staatsangehörigkeitserwerb erstrecke sich

kraft Gesetzes auf die Kläger als Abkömmlinge, die seither ihre

Staatsangehörigkeit von ihm ableiten. Der Erstreckungserwerb setze

nicht voraus, dass auch der Abkömmling seinerseits eine Behandlung

als deutscher Staatsangehöriger nicht zu vertreten haben darf

beziehungsweise "gutgläubig" gewesen sein muss. Er sei zudem

unabhängig davon eingetreten, ob der Kläger in der Zeit bis April

2015 – etwa durch einen freiwilligen Eintritt in fremde Streitkräfte –

einen Verlusttatbestand verwirklicht hat.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 30.03.2021, BVerwG 1 C

28.20

Für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz:

EU-Kommission legt weltweit ersten Rechtsrahmen

vor

Europa soll das globale Zentrum für vertrauenswürdige künstliche

Intelligenz (KI) werden. Dazu hat die Europäische Kommission am

21.04.2021 den weltweit ersten Rechtsrahmen für KI vorgelegt.
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"Bei künstlicher Intelligenz ist Vertrauen ein Muss und kein Beiwerk.

Mit diesen wegweisenden Vorschriften steht die EU an vorderster

Front bei der Entwicklung neuer weltweiter Normen, die sicherstellen

sollen, dass KI vertrauenswürdig ist", sagte Exekutiv-Vizepräsidentin

Margrethe Vestager. KI-Systeme, die die Sicherheit, die

Lebensgrundlagen und die Rechte der Menschen bedrohen, werden

verboten. Für KI-Systeme mit hohem Risiko sollen strenge Vorgaben

gelten, die erfüllt sein müssen, bevor sie auf den Markt gebracht

werden.

"Mit der Schaffung der Standards können wir weltweit den Weg für

ethische Technik ebnen und dafür sorgen, dass die EU hierbei

wettbewerbsfähig bleibt. Unsere Vorschriften werden zukunftssicher

und innovationsfreundlich sein und nur dort eingreifen, wo dies

unbedingt notwendig ist, nämlich wenn die Sicherheit und die

Grundrechte der EU-Bürger auf dem Spiel stehen", so die

Exekutiv-Vizepräsidentin weiter.

Außerdem hat die EU-Kommission ihr europäisches Konzept zu

Exzellenz in KI aktualisiert, mit dem Investitionen in KI beschleunigt

werden sollen und das die neuen Herausforderungen, die sich unter

anderem aus der Coronavirus-Pandemie ergeben, berücksichtigt.

Ergänzt wird dieses Konzept durch neue Vorschriften für Maschinen

zur Anpassung der Sicherheitsvorschriften, um so das Vertrauen der

Nutzer in die neue, vielseitige Produktgeneration zu stärken.

Der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton

ergänzte: "KI ist kein Ziel für sich, sondern ein Mittel, das schon seit

Jahrzehnten eingesetzt wird. Aber mit der heutigen Rechenleistung

hat sie nun ganz neue Fähigkeiten. Dies bietet ein riesiges Potenzial in

so verschiedenen Bereichen wie Gesundheit, Verkehr, Energie,

Landwirtschaft, Tourismus oder Cybersicherheit. KI birgt aber auch

eine Reihe von Risiken. Die heutigen Vorschläge sollen die Position

Europas als globales Zentrum für Exzellenz in der KI vom Labor bis

zum Markt stärken. Außerdem sollen sie dafür sorgen, dass die KI in

Europa unsere Werte und Regeln wahrt, und das Potenzial der KI für

eine industrielle Nutzung erschließen helfen."

Die neue KI-Verordnung wird sicherstellen, dass die Europäerinnen

und Europäer dem vertrauen können, was die KI zu bieten hat.

Verhältnismäßige und flexible Vorschriften werden den spezifischen

Risiken gerecht, die von KI-Systemen ausgehen, und werden die

weltweit höchsten Standards setzen. Im koordinierten Plan werden

die politischen Veränderungen und die Investitionen dargelegt, die in

den Mitgliedstaaten nötig sind, um Europas Führungsposition bei der

Entwicklung einer auf den Menschen ausgerichteten, nachhaltigen,

sicheren, inklusiven und vertrauenswürdigen KI zu stärken.

EU-Kommission, Pressemitteilung vom 21.04.2021

Ergänzung des Internationalen Familienrechts

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur

Durchführung der EU-Verordnung 2019/1111

(Brüssel-IIb-Verordnung) über die Zuständigkeit, die Anerkennung

und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und über

internationale Kindesentführungen sowie zur Änderung sonstiger

Vorschriften vorgelegt (19/28681). Wie es darin heißt, wird das

Internationale Familienrechtsverfahrensgesetz (IntFam-RVG) um die

zur Durchführung der Brüssel-IIb-Verordnung erforderlichen

Vorschriften ergänzt. Neben notwendigen Folgeänderungen im

Rechtspflegergesetz, im Auslandsunterhaltsgesetz, im Gesetz über

Gerichtskosten in Familiensachen, im

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sowie im Achten Buch

Sozialgesetzbuch sehe der Entwurf die Änderung einzelner

Vorschriften der Zivilprozessordnung vor, die der Durchführung

anderer EU-Verordnungen auf dem Gebiet der justiziellen

Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen dienen.

Wie in der Vorlage erläutert wird, entfällt durch die

Brüssel-IIb-Verordnung insbesondere das

Vollstreckbarerklärungsverfahren, das bislang der Vollstreckung

ausländischer Titel grundsätzlich vorgeschaltet sei. Die Neuregelung,

die ab dem 1. August 2022 in allen EU-Mitgliedstaaten mit

Ausnahme Dänemarks Anwendung finden werde, gelte in der

Bundesrepublik Deutschland unmittelbar, bedürfe jedoch einiger

ergänzender Durchführungsvorschriften.

Deutscher Bundestag, hib-Meldung Nr. 524/2021 vom 21.04.2021
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Bußgeld &

Verkehr

Im EU-Ausland erteilte Fahrerlaubnis darf

ausnahmsweise mit Sperrvermerk versehen werden

Inhaber einer im europäischen Ausland erteilten Fahrerlaubnis für

unionsrechtlich harmonisierte Fahrerlaubnisklassen, die ihren

Wohnsitz in Deutschland haben, sind aufgrund dieser Fahrerlaubnis

zum Führen von Kraftahrzeugen auch im Inland berechtigt. Etwas

anderes gilt allerdings, wenn diese Fahrerlaubnis zu einem Zeitpunkt

erteilt wurde, zu dem ihrem Inhaber im Bundesgebiet aufgrund einer

rechtskräftigen Verurteilung keine Fahrerlaubnis hätte erteilt werden

dürfen. In einem solchen Fall darf die zuständige deutsche

Fahrerlaubnisbehörde mittels Bescheids feststellen, dass die im

EU-Ausland erteilte Fahrerlaubnis nicht zum Führen von

Kraftfahrzeugen im Inland berechtigt und zur Vorlage der

Fahrerlaubnis auffordern, um einen entsprechenden Sperrvermerk

anzubringen. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Trier in einem

Eilverfahren bekräftigt.

Der in Deutschland lebende Antragsteller, dem die deutsche

Fahrerlaubnis 2014 wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr

entzogen worden war, wurde im März 2017 wegen vorsätzlichen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt; ferner wies

das Strafgericht die Verwaltungsbehörde an, ihm vor Ablauf eines

Jahres keine Fahrerlaubnis zu erteilen. Im September 2017 ist dem

Antragsteller eine luxemburgische Fahrerlaubnis der Klassen AM und

B erteilt worden.

Mit Bescheid vom Dezember 2020 stellte die zuständige deutsche

Fahrerlaubnisbehörde fest, dass die dem Antragsteller erteilte

luxemburgische Fahrerlaubnis diesen nicht zum Führen von

Kraftfahrzeugen auf dem Gebiet der Bundesrepublik berechtigt; ferner

ordnete die Behörde die Vorlage des Führerscheins an, um einen

entsprechenden Sperrvermerk anbringen zu können. Hiergegen legte

der Antragsteller Widerspruch ein und beantragte beim VG

vorläufigen Rechtsschutz.

Das Gericht hat den Antrag abgelehnt. Die vom Antragsgegner

getroffene Feststellung hinsichtlich der Nichtberechtigung des

Antragstellers sei, ebenso wie die Aufforderung zur Vorlage der

luxemburgischen Fahrerlaubnis zwecks Eintragung eines

Sperrvermerks, von der einschlägigen Vorschrift der

Fahrerlaubnisverordnung gedeckt. Danach entfalle kraft Gesetzes die

Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland aufgrund

einer im europäischen Ausland erteilten Fahrerlaubnis, wenn diese

Fahrerlaubnis – wie vorliegend geschehen – innerhalb einer

bestehenden Sperrfrist erteilt worden ist. In einem solchen Fall dürfe

die Fahrerlaubnisbehörde eine entsprechende Feststellung bis zur

endgültigen Tilgung der strafgerichtlichen Entscheidung treffen,

selbst wenn zu diesem Zeitpunkt die Sperrfrist bereits abgelaufen

sei, da der der Fahrerlaubnis anhaftende "Makel" bis zur endgültigen

Tilgung der strafgerichtlichen Entscheidung fortbestehe.

Verwaltungsgericht Trier, Beschluss vom 09.02.2021, 1 L 31/21.TR

MPU auch nach einmaliger Trunkenheitsfahrt mit

hoher Blutalkoholkonzentration und fehlenden

Ausfallerscheinungen

Zur Klärung von Zweifeln an der Fahreignung ist auch dann ein

medizinisch-psychologisches Gutachten (MPU) beizubringen, wenn

der Betroffene bei einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit einem

Kraftfahrzeug zwar eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von weniger

als 1,6 Promille aufwies, bei ihm aber trotz einer BAK von 1,1

Promille oder mehr keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen

festgestellt wurden. In einem solchen Fall begründen, wie § 13 Satz 1

Nr. 2 Buchst. a Alt. 2 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

voraussetzt, sonst Tatsachen die Annahme von (künftigem)

Alkoholmissbrauch. Die dadurch hervorgerufenen Zweifel an der

Fahreignung habe die Fahrerlaubnisbehörde nach dieser Vorschrift

durch die Anforderung eines medizinisch-psychologischen

Gutachtens zu klären, betont das Bundesverwaltungsgericht

(BVerwG)
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Der Kläger begehrt die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis. Nach einer

Trunkenheitsfahrt, bei der die Blutprobe eine BAK von 1,3 Promille

ergeben hatte, verurteilte ihn das Strafgericht wegen fahrlässiger

Trunkenheit im Verkehr (§ 316 Absatz 1 und 2 Strafgesetzbuch) und

entzog ihm die Fahrerlaubnis. Als der Kläger bei der beklagten Stadt

Kassel die Neuerteilung der Fahrerlaubnis beantragte, forderte sie ihn,

gestützt auf § 13 Satz 1 Nr. 2a FeV, auf, ein

medizinisch-psychologisches Gutachten zur Klärung der Frage

beizubringen, ob er trotz der Hinweise auf Alkoholmissbrauch ein

Fahrzeug sicher führen könne und nicht zu erwarten sei, dass er ein

Kfz unter einem die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alkoholeinfluss

führen werde. Weil der Kläger kein solches Gutachten vorlegte, lehnte

die Beklagte seinen Neuerteilungsantrag gestützt auf § 11 Absatz 8

Satz 1 FeV ab.

Die hiergegen gerichtete Klage hat das Verwaltungsgericht (VG)

Kassel abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat der Hessische

Verwaltungsgerichtshof das Urteil geändert und die Beklagte

verpflichtet, die beantragte Fahrerlaubnis ohne vorherige Beibringung

eines medizinisch-psychologischen Fahreignungsgutachtens zu

erteilen. Es genüge bei der dem Kläger vorzuhaltenden einmaligen

Trunkenheitsfahrt mit einer BAK von 1,3 Promille allein das Fehlen

von Ausfallerscheinungen nicht, um als sonstige Tatsache im Sinne

von § 13 Satz 1 Nr. 2a Alt. 2 FeV die Anforderung eines

medizinisch-psychologischen Gutachtens zu rechtfertigen. Der

Verordnungsgeber habe den Aspekt des mangelnden

Wirkungsempfindens aufgrund bestehender Giftfestigkeit bereits bei

der Festlegung des Grenzwertes von 1,6 Promille in § 13 Satz 1 Nr. 2c

FeV berücksichtigt.

Das BVerwG hat das Berufungsurteil geändert und die Berufung des

Klägers gegen die erstinstanzliche Entscheidung zurückgewiesen.

Gemäß § 11 Absatz 8 Satz 1 FeV habe die Beklagte auf die

Nichteignung des Klägers schließen dürfen, da er ihr kein positives

medizinisch-psychologischen Gutachten vorgelegt hatte. Sie habe

von ihm auf der Grundlage von § 13 Satz 1 Nr. 2a Alt. 2 FeV zu Recht

die Beibringung eines solchen Gutachtens gefordert. Nach dieser

Regelung ordne die Fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung von

Entscheidungen über die Erteilung einer Fahrerlaubnis an, dass ein

medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn sonst

Tatsachen die Annahme von Alkoholmissbrauch begründen.

Alkoholmissbrauch im fahrerlaubnisrechtlichen Sinne liege vor, wenn

das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit

beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend sicher getrennt

werden können.

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts stehe § 13 Satz 1 Nr.

2c FeV der Anwendung der von der Beklagten herangezogenen

Regelung nicht entgegen. Aus dem Wortlaut, der Systematik und der

Entstehungsgeschichte von § 13 Satz 1 Nr. 2a und c FeV lasse sich

nicht entnehmen, dass dem Buchstaben c eine "Sperrwirkung" in

dem Sinne zukomme, dass bei einer einmaligen Trunkenheitsfahrt

mit einer BAK unter 1,6 Promille und Anhaltspunkten für eine

überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung ein Rückgriff auf § 13 Satz

1 Nr. 2a Alt. 2 FeV ausscheidet. Bei Personen, die aufgrund ihres

Trinkverhaltens eine hohe Alkoholgewöhnung erreicht haben,

bestehe eine erhöhte Rückfallgefahr. Die Giftfestigkeit führe unter

anderem dazu, dass der Betroffene die Auswirkungen seines

Alkoholkonsums auf die Fahrsicherheit nicht mehr realistisch

einschätzen kann. Deshalb liege in dem Umstand, dass der

Betroffene trotz eines bei seiner Trunkenheitsfahrt mit einem

Kraftfahrzeug festgestellten hohen Blutalkoholpegels keine

alkoholbedingten Ausfallerscheinungen aufwies, eine

aussagekräftige Zusatztatsache im Sinne von § 13 Satz 1 Nr. 2c Alt. 2

FeV. Dieser zusätzliche tatsächliche Umstand rechtfertige auch mit

Blick auf den Buchstaben c, der demgegenüber allein das Erreichen

von 1,6 Promille genügen lässt, die Anforderung eines

medizinisch-psychologischen Gutachtens. Nach dem aktuellen

wissenschaftlichen Erkenntnisstand könne von einer

außergewöhnlichen Alkoholgewöhnung ausgegangen werden, wenn

der Betroffene bei seiner Trunkenheitsfahrt eine BAK von 1,1 Promille

oder mehr aufwies. Außerdem müsse festgestellt und dokumentiert

worden sein, dass er dennoch keine alkoholbedingten

Ausfallerscheinungen zeigte. Diese Voraussetzungen seien im Fall

des Klägers erfüllt gewesen.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 17.03.2021, BVerwG 3 C 3.20
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Lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen: Bürger

haben Anspruch auf Informationsherausgabe

Lebensmittelrechtliche Kontrollberichte dürfen auf Antrag an

Verbraucher herausgegeben werden. Dies hat das Verwaltungsgericht

(VG) Berlin entschieden und die Eilanträge mehrerer

Restaurantbetreiber abgelehnt.

Die Beigeladenen erfragten über die Onlineplattform "Topf Secret"

bei Berliner Bezirksämtern, wann in den Restaurants der Antragsteller

jeweils die letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen

stattgefunden hätten und beantragten, falls es hierbei zu

Beanstandungen gekommen sei, die Herausgabe der entsprechenden

Kontrollberichte. Die Bezirksämter gaben dem Informationsersuchen

der Beigeladenen nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

statt. Hiergegen wandten sich die Antragsteller mit der Begründung,

die Beilgeladenen beabsichtigten, die Informationen im Internet zu

veröffentlichen.

Das VG Berlin hat die Eilanträge zurückgewiesen. Nach der im

Eilverfahren allein gebotenen summarischen Prüfung erweise sich die

Herausgabe von Informationen an Verbraucher über

lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen, bei denen Beanstandungen

festgestellt worden seien, als rechtmäßig. Die Anfragenden hätten

nach Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu den dort näher

bezeichneten Informationen. Dazu gehörten auch die behördlichen

Kontrollberichte, soweit diese Daten über nicht zulässige

Abweichungen von bestimmten (lebensmittel-)rechtlichen

Anforderungen enthielten.

Der Auskunftsanspruch scheitere auch nicht an der fehlenden

Aktualität der Kontrollberichte, weil das VIG insoweit eine Grenze

erst bei mehr als fünf Jahre zurückliegenden Vorgängen ziehe.

Ausschlussgründe für die Herausgabe der Kontrollberichte ergäben

sich ferner nicht aus dem Schutz personenbezogener Daten oder dem

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der Antragsteller.

Die aus der Weitergabe der Informationen resultierenden Eingriffe in

die Berufsausübungsfreiheit und das allgemeine Persönlichkeitsrecht

der Antragsteller (Recht auf informationelle Selbstbestimmung) seien

durch legitime Zwecke des Verbraucherschutzes gerechtfertigt.

Zur Erreichung dieser Zwecke sei die Informationsgewährung

geeignet, erforderlich und selbst dann nicht als unverhältnismäßig

anzusehen, wenn mit einer Veröffentlichung der Informationen im

Internet gerechnet werden müsse. Die kampagnenartige

Weiterverbreitung solcher Informationen sei vielmehr im VIG

angelegt und nicht missbräuchlich. Etwaige Ansprüche der

Antragsteller auf Ergänzung oder spätere Löschung veröffentlichter

Informationen seien im Zivilrechtsweg zu verfolgen.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhoben werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Beschlüsse vom 11.03.2021, VG 14 L

600/20 und andere

Reiserecht: Ein unfähiger Reiseleiter ist ein Mangel

und bringt Geld zurück

Hat ein Mann für sich, seine Ehefrau und für die Schwägerin eine

Südafrika-Reise (hier zu einem Preis von insgesamt fast 10.000 Euro)

gebucht, so kann er eine nachträgliche Reisepreisminderung

durchsetzen, wenn der Reiseleiter weder körperlich noch sprachlich

in der Lage ist, die Gäste "zu führen".

Der Reiseleiter erzählte von sich aus nichts zu Land und Leuten und

kam auf den Touren physisch immer schnell "an seine Grenzen". Eine

Hauptattraktion strich er unbegründet (einen so genannten

Leopardentrail). Und einmal nahm die Reisegruppe eine

Alkoholfahne bei dem Mann wahr. Zwar wurde er am dritten Tag

(der insgesamt 3wöchigen Reise) gegen einen anderen Guide

ausgetauscht. Der erlitt an seinem ersten Tag (also am 4. Tag der

Reise) einen epileptischen Anfall und musste ins Krankenhaus.

Ab dem fünften Tag lief die Reise dann ohne Probleme. Insgesamt

konnten die drei eine nachträgliche Reisepreisminderung in Höhe

von rund 1.100 Euro für die ersten vier "verkorksten" Tage

durchsetzen.

AmG Kiel, 110 C 120/17
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Schlüsseldienst: Wer in seiner Wohnung ist, hat keine

Zwangslage

Kommt ein Mann an einem Sonntag gegen 22.00 Uhr nicht mehr aus

seiner Mietwohnung heraus, weil das Schloss defekt ist, und ruft er

einen Schlüsseldienst, so kann er sich nicht auf Wucher berufen, wenn

ein Mitarbeiter des Notdienstes gegen Mitternacht eintrifft, dem

Eingesperrten vor Öffnung der Tür ein Formular durch den Briefschlitz

steckt, auf dem jeweils netto ein "fallspezifischer Einsatzwert" (189 €),

An- und Abfahrt-Pauschalen (jeweils 20 €) und ein

Sonntags-/Feiertagszuschlag (189 €) eingetragen waren – und das der

Kunde unterschreibt.

Das gelte auch dann, wenn der Mitarbeiter angekündigt hatte, ohne

Unterschrift die Tür nicht zu öffnen, so das Amtsgericht München.

Wird dann auch direkt das defekte Türschloss ausgetauscht (dafür

berechnete er 169 € für das Schloss sowie für "Mehrarbeitszeit" 139

€), so muss der Kunde die Rechnung zahlen (insgesamt rund 860 €).

Er kann nicht argumentieren, der Vertrag sei wegen eines auffälligen

Missverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung unwirksam

und sittenwidrig. Eine Zwangslage habe nicht vorgelegen und es war

dem Mieter zumutbar, den Schüsseldienst weiterzuschicken. Denn er

habe sich in der Wohnung befunden und "Kontakt zur Außenwelt"

gehabt. (Knapp 200 € bekam der Mieter wenigstens von seinem

Vermieter erstattet.)

AmG München, 171 C 7243/19

Privat Krankenversicherter hat keinen Anspruch auf

behördliches Einschreiten der BaFin

Der Versicherungsnehmer einer privaten Krankenversicherung hat

keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rechtsverbindlich feststellt, dass

ein für das Versicherungsunternehmen tätiger Treuhänder nicht

"unabhängig" ist. Dies stellt das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt

am Main klar.

Hintergrund des Verfahrens ist die teilweise erhebliche Erhöhung von

Versicherungsbeiträgen zu einer privaten Krankenversicherung. Diese

setzt neben weiteren Voraussetzungen die Zustimmung eines

"unabhängigen" Treuhänders voraus.

Die Kläger hatten wegen der sie betreffenden Prämienerhöhung

schon vor geraumer Zeit Klage vor dem Landgericht (LG) erhoben.

Zur Begründung trugen sie unter anderem vor, dass die Treuhänder,

die der Erhöhung zugestimmt haben, nicht unabhängig gewesen

seien. Das LG hat das Verfahren ausgesetzt, weil die Frage der

Unabhängigkeit der Treuhänder nur nach Maßgabe des

Versicherungsaufsichtsrechts, also im Verwaltungsrechtsweg, zu

beantworten sei.

Auf einen entsprechenden Antrag der Kläger lehnte die BaFin ein

aufsichtsrechtliches Verfahren mit dem Ziel der Feststellung, dass

die hinzugezogenen Treuhänder nicht unabhängig gewesen seien, ab.

Hiergegen richtet sich die verwaltungsgerichtliche Klage. Die Kläger

möchten die BaFin gerichtlich verpflichtet wissen, diese Feststellung

zu treffen.

Das VG hat die Klagen als unzulässig abgewiesen, da sich die Kläger

nicht auf einen Rechtsanspruch gegenüber der BaFin berufen

könnten, in diesem Sinne tätig zu werden. Die BaFin nehme ihre im

Rahmen der Versicherungsaufsicht obliegenden Aufgaben

ausschließlich im öffentlichen Interesse wahr. Einzelne

Versicherungsnehmer hätten keinen subjektiven Rechtsanspruch auf

ein bestimmtes Tätigwerden der BaFin.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der im

Versicherungsaufsichtsgesetz getroffenen Regelung, dass die BaFin

bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben auch die Belange der

Versicherten zu berücksichtigen habe. Mit dieser

Aufgabenumschreibung sei gesetzlich nur die Wahrung der

Interessen der Allgemeinheit der Versicherten als Aufgabe der

Versicherungsaufsicht normiert worden. Keinesfalls könne dies ein

subjektives Recht einzelner Versicherter gegenüber der BaFin

begründen, um hier tätig zu werden.

In dem Urteil wird zwar festgestellt, dass die Unabhängigkeit von

Prämientreuhändern im Rahmen der Versicherungsaufsicht geprüft

werden müsse. Allerdings habe der einzelne Versicherungsnehmer

gegenüber der BaFin keinen Rechtsanspruch auf die Feststellung,

dass ein Treuhänder nicht unabhängig sei. Die Frage der Wirksamkeit

von Prämienerhöhungen in der privaten Krankenversicherung sei

ausschließlich im Wege des Rechtsschutzes vor den Zivilgerichten zu

prüfen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Einlegung eines

Rechtsmittels beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof ist möglich.

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 11.02.2021, 7 K

3632/19.F, noch nicht rechtskräftig
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Umsatzsteuer: Neues zum One-Stop-Shop-Verfahren

Aus umsatzsteuerlichen Versandhandelsumsätzen werden zum

01.07.2021 so genannte Fernverkäufe. An die Stelle der nationalen

Lieferschwellen tritt eine europaweit einheitliche

Geringfügigkeitsschwelle von 10.000 Euro. Unternehmer können ihre

im EU-Ausland steuerpflichtigen Fernverkäufe über den so genannten

One-Stop-Shop melden. Die Teilnahme an diesem Verfahren können

Unternehmer seit dem 01.04.2021 beim Bundeszentralamt für

Steuern (BZSt) beantragen. Dies teilt der Deutsche

Steuerberaterverband e.V. (DStV) mit.

Am 01.07.2021 werde die derzeitige so genannte

Versandhandelsregelung werde durch die Fernverkaufsregelung

abgelöst. Damit einhergehend fielen die bislang geltenden

länderspezifischen Lieferschwellen weg, erläutert der DStV. Diese

hätten bislang zur Folge gehabt, dass sich gerade kleine und mittlere

Unternehmen bei geringen Auslandsumsätzen im Ausland nicht

umsatzsteuerlich registrieren mussten.

Der Steuerrechtsausschusses des DStV habe sich in seiner Sitzung am

19.03.2021 mit der neuen Fernverkaufsregelung befasst und gebe

einen Überblick über einige wichtige Punkte:

Bei Fernverkäufen im B2C-Bereich gelte künftig, dass sich der Ort der

Lieferung dort befindet, wo sich der Gegenstand bei Transportende

befindet. Voraussetzung sei, der liefernde Unternehmer die

EU-einheitliche Geringfügigkeitsschwelle von 10.000 Euro

überschritten oder auf deren Anwendung verzichtet habe. Dies dürfte

nach Ansicht des DStV dazu führen, dass mehr Unternehmer als

bislang im Ausland Umsätze versteuern müssen. Um dies zu

erleichtern, könnten Unternehmer das neue besondere

Besteuerungsverfahren, den so genannten One-Stop-Shop (OSS),

nutzen.

Der Ausschuss macht im Zusammenhang mit der Anmeldung zur

Teilnahme am OSS auf die Pressemitteilung des BZSt aufmerksam:

Die Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren könne seit dem

01.04.2021 mit Wirkung zum 01.07.2021 elektronisch über das

BZSt-Online-Portal (BOP) beantragt werden. Unternehmer, die

bereits den so genannten Mini-One-Stop-Shop nutzen, müssten sich

nicht erneut registrieren. Für die Sonderregelungen registrierte

Unternehmer könnten im jeweiligen Bereich des BOP ihre

Registrierungsdaten ändern, ihre Steuererklärung abgeben und

berichtigen sowie sich vom Verfahren abmelden. Ausführlichere

Informationen sollen laut DStV in Kürze auf der Homepage des BZSt

veröffentlicht werden.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) habe zwischenzeitlich auch das

finale Schreiben zur zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets

veröffentlicht. Dieses stelle klar, dass die neue

Geringfügigkeitsschwelle von 10.000 Euro im Kalenderjahr 2021

nicht zeitanteilig aufzuteilen ist. Der DStV begrüßt diese

Klarstellung.

Besonders aufpassen sollten Online-Händler, die umsatzsteuerlich

als Kleinunternehmer gelten, rät der Steuerberaterverband.

Überschreiten sie die neue EU-weite einheitliche Lieferschwelle in

Höhe von 10.000 Euro, könnten sie Meldepflichten im Ausland

treffen. Sie sollten daher bereits jetzt prüfen, ob eine Teilnahme am

OSS-Verfahren für sie in Frage kommt.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 07.04.2021

CBD-Produkte: Kein Vertrieb ohne Prüfung

Lebensmittel, die Cannabidiol (CBD) enthalten, dürfen nach einer

Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin nicht ohne

Weiteres in den Verkehr gebracht werden.

Der Antragsteller produziert und vertreibt unter anderem

CBD-haltige Kapseln und Öle. Bei Betriebsprüfungen untersagte ein

Berliner Bezirksamt ihm gegenüber sofort vollziehbar das Herstellen

und Inverkehrbringen aller Lebensmittel mit CBD als Inhaltsstoff.

Hiergegen wehrte sich der Antragsteller. Er meint, CBD und

CBD-haltige Lebensmittel seien keine neuartigen Lebensmittel im

Sinne der so genannten Novel-Food-Verordnung (VO (EU)

2015/2283). Das Bezirksamt habe ferner die wirtschaftlichen

Auswirkungen der Untersagung nicht berücksichtigt. Da es an

Hinweisen auf eine gesundheitsschädliche Wirkung derartiger

Lebensmittel fehle, bestehe jedenfalls kein besonderes

Vollziehungsinteresse.

Das VG hat den Eilantrag zurückgewiesen. Nach der im Eilverfahren

allein gebotenen summarischen Prüfung erweise sich die

Untersagung mit hoher Wahrscheinlichkeit als rechtmäßig. Nach der

Novel-Food-Verordnung dürften nur zugelassene und in einer von

der Union erstellten Liste aufgeführte neuartige Lebensmittel nach

Maßgabe der darin festgelegten Bedingungen und

Kennzeichnungsvorschriften als solche in den Verkehr gebracht oder

in und auf Lebensmitteln verwendet werden. Daran fehle es hier.
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Lebensmittel mit dem Inhaltsstoff CBD seien nicht zugelassen und

zudem "neuartig" im Sinne der Novel-Food-Verordnung. Denn es

gebe keine Belege für die Verwendung von Lebensmitteln mit CBD

zum menschlichen Verzehr in der Union vor dem nach der

Novel-Food-Verordnung maßgeblichen Stichtag (15.05.1997).

Der Antragsteller könne sich auch nicht darauf berufen, dass es sich

bei dem von ihm verwendeten CBD lediglich um ein Aroma handele,

für das die Novel-Food-Verordnung nicht gelte. Denn er verwende

CBD nicht nur als Aroma im Sinne der so genannten

Aromen-Verordnung (VO (EG) 1334/2008). Es sei weder ersichtlich,

dass zur Herstellung eines Hanf-Geruchs oder -Geschmacks der

Zusatz von CBD überhaupt notwendig sei, noch dass CBD den

Produkten des Antragstellers vornehmlich zum Zweck der

Aromatisierung zugesetzt werde. Die Anordnung der sofortigen

Vollziehung sei wegen der überragenden Bedeutung des

Gesundheitsschutzes trotz wirtschaftlicher Nachteile für den

Antragsteller rechtmäßig. Der Nachweis einer konkreten

Gesundheitsgefahr sei nicht erforderlich. Maßgeblich sei allein, dass

ein neuartiges, aber nicht zuvor auf Gesundheitsgefahren

untersuchtes Lebensmittel nicht in den Verkehr gebracht werde.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht

Berlin-Brandenburg erhoben werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 04.03.2021, VG 14 L 37/21,

nicht rechtskräftig

Fast-Food-Filiale in Einkaufszentrum: Umsätze

unterliegen Regelsteuersatz

Umsätze einer Fast-Food-Filiale, die sich in einem Einkaufszentrum

mit gemeinschaftlichen Verzehrvorrichtungen befindet, unterliegen

dem allgemeinen Umsatzsteuersatz. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Düsseldorf entschieden. Bei dem Verkauf der Fast-Food-Produkte

handele es sich nicht um eine ermäßigt zu besteuernde Lieferung,

sondern um eine dem Regelsteuersatz unterliegende sonstige

Leistung.

Die Klägerin unterhält eine Kette von Fast-Food-Restaurants. Sie

eröffnete in einem Einkaufszentrum eine neue Filiale. Dort verkaufte

sie vorgefertigte Speisen in Einwegverpackungen. Die Abgabe an die

Kunden erfolgte an einer Verkaufstheke. Ein eigener Sitz- und

Verzehrbereich war nicht vorhanden.

Die Filiale befand sich in einem Bereich des Einkaufszentrums, in

dessen Mitte ein Sitz- und Verzehrbereich vorhanden war, der von

den Mietern und den Kunden des Zentrums gemeinsam genutzt

werden durfte. Rund um diesen Sitz- und Verzehrbereich befanden

sich insgesamt 15 Gastronomiebetriebe, unter anderem die Filiale

der Klägerin. Die Kosten für diesen Gemeinschaftsbereich trugen die

Mieter des Zentrums.

Das beklagte Finanzamt ordnete die Verkäufe der Klägerin als dem

Regelsteuersatz unterliegende sonstige Leistungen ein. Die Klägerin

habe ihren Kunden durch die Zurverfügungstellung von

Sitzgelegenheiten in dem Gemeinschaftsbereich einen Verzehr der

Speisen an Ort und Stelle ermöglicht.

Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin die Einordnung ihrer Leistungen

als Lieferung und damit die Anwendung des ermäßigten

Umsatzsteuersatzes. Sie machte geltend, dass sie die Speisen zum

Mitnehmen verkauft habe. Die im Einkaufszentrum bereitgestellten

Tische könnten von allen Kunden des Einkaufszentrums genutzt

werden, unabhängig davon, ob sie im Zentrum erworbene Speisen zu

sich nehmen.

Das FG bestätigte die vom Finanzamt vorgenommene Einordnung

als sonstige Leistung und wies die Klage ab. Die Richter begründeten

dies damit, dass die Klägerin eine Gesamtleistung erbracht habe, bei

der der Dienstleistungsanteil überwiege. Sie habe das Recht gehabt,

ihren Kunden den Speisenbereich des Einkaufszentrums zur

Verfügung zu stellen. Dabei sei es unbeachtlich, dass nicht nur ihre

Kunden dieses gastronomische Zentrum des Einkaufszentrums

nutzen konnten.

Die von der Klägerin gegen das Urteil eingelegte

Nichtzulassungsbeschwerde war erfolgreich. Der Bundesfinanzhof

hat die Revision nachträglich zugelassen (V R 42/20).

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 04.09.20219, 5 K 404/14 U,

nicht rechtskräftig
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